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Kanzelabkündigung 
für die 35. Aktion "Brot für die Weft" 

zum Sonntag Reminiscere, 
dem 27. Februar 1994, 

bis einschließlich Sonntag Palmarum, 
dem 27. März 1994 

Nr. 5645 Az. 14-6-4 Düsseldorf, 15. Februar 1994 

Zum zweiten Schwerpunkt der 35. Aktion ,;BROT FüR DIE 
WELT" erläßt der Präses der Evangelischen Kirche im Rhein
land, Pfarrer Peter Seier, folgenden Aufruf: 

liebe Gemerndeglieder, 

"Nach uns die Sintflut?" fragt BROT FüR DIE WELT in der 
laufenden 35. Aktion. Die Frage, welche Anstrengungen wir 
unternehmen müssen, damit wir unseren Kindern nicht eine 
abgestorbene Erde hinterlassen, ist oft gestellt und genauso oft 
auch beantwortet worden. Wir wissen also, um was es geht. 
Wir wissen auch, daß wir alle in der Verantwortung stehen, 
Gottes gute Schöpfung bewahren zu helfen. 

BROT FüR DIE WELT lenkt mit der 35. Aktion unsere Auf
merksamkeit auf den weitweiten Zusammenhang der Schöp
fungsbewahrung. Immer mehr Partner von BROT FüR DIE 
WELT haben erkannt, daß nicht nur Essen und Trinken, nicht 
nur Gesundheit und Wohnung zum überleben dazugehören, 
sondern vor allem auch eine intakte Umwelt. Das führt dazu, 
daß in immer mehr Projekten von BROT FüR DIE WELT öko
logische Fragen eine wichtige RoUe spielen. 

An Sie, liebe Gemeindeglieder, appeliere ich deshalb heute, 
der Aktion BROT FüR PIE WELT bei dieser wichtigen Aufga
be zu heifen. Und ich bitte Sie darüber hinaus, der 50 segens
reichen Arbeit von BROT FüR DIE WELT im Gebet zu geden
ken. 

Ich grüße Sie mit dem Monatsspruch für März: "Jesus Christus 
spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; nie
mand kommt zum Vater außer durch mich" (Johannes 14, 6). 

Ihr 

PeterBeier 
Präses 
der Evangelischen Kirche 
im Rheinland 

Kanzelabkündigung 
für die 35. Aktion "Brot für die Welt" 
für Ostersonntag, den 3. April 1994 

Nr. 5646 Az. 14-6-4 Düsseldorf, 15. Februar 1994 

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Pfarrer 
Peter Beier, erläßt folgenden Aufruf: 

Liebe Gemeindeglieder, 

heute steht die Freude über den Auferstandenen im Vorder
grund. Wir freuen uns darüber, daß unser Herr Je5us Christus 
nicht im Reich des Todes verblieben ist. 
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Ich wiUdiese Freude keineswegs trüben, wenn icl1SietJitte. 111-
ren Bliek nidlt,*f auf<lasHier und Heute zu lankert SShen Sie 
auch auf die Menschen; die in Afrika, in Asien und in latein
amerika sogar an diesem Freudentag für die Christenheit um 
das überleben kämpfen. 

Sie können helfen - auch in diesem Gottesdienst! Unterstüt
zenSie die segensreiche Arbeit der Aktion BROT FÜR DIE 
WELT. Sie helfen der Aktion - und Sie !lelfen Menschen, die 
auf unsere Hilfe angewiesen sind. Ihre finanzielle Unterstüt
zung für BROT FüR DIE WELT ist wichtig. Darüber sollten Sie 
aber nicl1t vergessen, BROT FüR DIE WELT und die Arbeit 
dieser Organisation in der sogenannten "Dritten Welt" in Ihre 
Gebete einzuschließen. 

Ich danke für Ihre Unterstützung zugunsten der Aktion BROT 
FüR DIE WELT und grüße Sie mit der Losung des !leutigen er
sten Ostertages: "Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine 
Augen schauen auf die Völker" (Psalm 66, 7). 

Ihr 

PeterBeier 
Präses 
der Evangelischen Kirche 
im Rheinland 

Kirchengesetz über den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(DSG-EKD) 
Vom 12. November 1993 

Nr. 5636 ÄZ. 15-7-5 DÜsseldorf, 15. Februar 1994 

Die Synode der Evangelischen Kircl1e in Deutscl1land hat am 
12. November. 1993 ·aufgrund von Artikel 10 Buchstabe a) der 
Grundordnung ein Kirchengesetz über den Datenschutz der 
Evangelischen Kircl1e in Deutschland beschlossen. 

Nachstehend geben wir dieses Kirchengesetz bekannt. Dieses 
Kircl1engesetz ist am 1. Januar 1994 in Kraft getreten. Gleich
zeitig sind 

1. das Kirchengesetz über den Datenschutz vom 10. Novem
ber 1977 in der Neufassung vom 7. November 1984 (Rechts
sammlung Nr. 430) und 

2. die Verordnung zum Kirchengesetz über den Datenschutz 
vom 21. März 1986 {Rechtssammlung Nr. 431) 

außer Kraft getreten. Die für den Bereich der Evangelischen Kir
che im Rheinland geltenden Verordnungen 

1. Durcllführungsverordnung zum Kirchengesetz über den Da
tenschutz (Rechtssammlung Nr. 432) und 

2. Verordnung zum Schutz von Patientendaten in kirchlichen 
Krankenhäusern (Rechtssammlung NT. 433) 

sind noch nicht neugefaßt, so daß sie weiterhin gelten. Die hier
in enthaltenen Regelungen sind jedoch nur insoweit anzuwen
den, als sie den neuen gesetzlichen Regelungen nicht wieder
sprechen. 

Das Landeskirchenamt 

Kirchenges8tzOf)er den Datenschutz 
derf;~$Chen Kirche in Qeutschland(DSG-EKDJ 

. Vom 12. November 1993 

§1 

Zweck und Anwendungsbereich 

(1JZweck dieses Kirchengesetzes ist es, den einzelnen davor 
zu schützen, daß er durch den Umgang mit seinen personen
bezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt 
wird. 

(2) Dieses Kirchengesetz gilt für die ErI1ebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten durch kirchliche Behörden 
und sonstige Dienststellen sowie ohne Rücksicht auf deren 
Rechtsform durch kirchliche Werke und Einrichtungen der 
Evangelischen. Kirc!le in Deutschland und der Gliedkirchen 
(kirchliche Stellen). Die Evangeiische Kircl1e in Deutschland und 
die Gliedkirchen können jeweils für ihren Bereich eine Übersicht 
über die kirchlichen Werke und Einrichtungen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, für die dieses Kirchengesetz gilt, führen. 
In die Übersicht sind Name, Anschrift, Rechtsform und Tätig
keitsbereich der kirchlichen Werke und Einrichtungen aufzu
nehmen. 

(3) Dieses Kirchengesetz ist nur eingeschränkt anwendbar: 

1. auf automatisierte Daten, die ausschließlich aus verarbeI
tungstechnischen Gründen vorübergehend erstellt und nach 
ihrer verarbeitungstechnischen Nutzung automatisch 
gelöscht werden; insoweit gelten nur die §§ 6 und 9; , 

2. auf nicht-automatisierte Dateien, deren personenbezogene 
Daten nicht zur Übermittlung an Dritte bestimmt sind; inso
weit gelten nur die §§ 6, 9, 23 und 25 sowie die Regelungen 
über die Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen 
Daten in Akten. Werden im Einzelfall personenbezogene 
Daten ermittelt, geiten für diesen Einzelfall die Vorschriften 
dieses Kirchengesetzes uneingeschränkt. 

(4) Pfarrer und Pfarrerinnen sowie sonstige kirchlicl1e Mitarbei
ter und Mitarbeiterinnen dürfen in Wahrnehmung ihres Seel
sorgeauftrages eigene Aufzeichnungen führen und verwenden; 
diese dürfen nicht in automatisierten Verfahren verarbeitet wer
den. Die besonderen· Bestimmungen über den Schutz des 
Beicht- und8eeISorgegeheimnisses sowie über die Amtsver
schwiegenheit bleiben unberührt. Das gleiche gilt für die son
stigen Verpflichtungen z\Jr Wahrung gesetzlicher Geheimhal
tungs- und Verschwiegenheitspflichten oder von Berufs- oder 
besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vor
schriften berul1en. 

(5) Soweit· besondere Regelungen in anderen kirchlichen 
Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten einschießlich 
deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vor
schriften dieses Kirchengesetzes vor. 

§2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persön
liche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be
stimmbaren natürlicl1en Person (betroffene Person). 

(2) Eine Datei ist 

1. eine Sammlung von Daten, die durch automatisierte Verfah
ren nach bestimmten Merkmalen ausgewertet werden kann 
(automatisierte Datei), oder 

2. jede sonstige Sammlung von Daten, die gleichartig allfge
baut ist und nach bestimmten Merkmalen geordnet, umge
ordnet und ausgewertet werden kann (nichtautomatisierte 
Datei). 
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Nicht hierzu gehören Akten undAktensammlungen, es sei denn, 
daß sie durch automatisierte Verfahren umgeordnet und aus
gewertet werden können. 

(3) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen 
Zwecken dienende Unterlage; dazu zählen auch Bild- und Ton
träger. Nicht hierunter fallen VorentwOrfe und Notizen, die nicht 
Bestandteil eines Vorgangs werden sollen. 

(4) Erheben ist das Beschaffen von Daten über die bestroffene 
Person. 

(5) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sper
ren und Löschen von Daten. Im einzelnen ist, ungeachtet der 
dabei angewendeten Verfahren: 

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von 
Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Ver
arbeitung oder Nutzung, 

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten von gespeicherten 
Daten, 

3. Übermitteln das Bekanntgeben von gespeicherten oder 
durch Datenverarbeitung gewonnenen Daten an Dritte in der 
Weise,daß 

a) die Daten durch die speichernde an die aufnehmende Stei
le weitergeführt werden oder 

b) Dritte von der speichernden Stelle zur Einsicht oder zum 
Abruf bereitgehattene Daten einsehen oder abrufen, 

4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter Daten, um ihre wei-
tere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken, 

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherten Daten. 

(6) Nutzen ist jede Verwendung von Daten, soweit es sich nicht Um 
Verarbeitung handelt. 

(7) Anonymisieren ist das Verändern von Daten derart, daß die Ein
zelangaben uber persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht 
mehr oder nur mit einern unverhältnismäßig großen Aufwand an 
Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer betroffenen Person zugeordnet 
werden können. 

(8) Speichernde Stelle ist jede Person oder Stelle, die Daten rur sich 
selbst speichert oder durch andere im Auftrag speichern läßt. 

(9) Dritte sind Personen und Stellen allßerhalb der speichernden 
Stelle. Dritte sind nicht die betroffene Person sowie diejenigen Per
sonen und Stellen, die im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes 
personenbezogene Daten Im Auftrag verarbeiten oder nutzen. 

§3 

Datenerhebung 

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre 
Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden kirchlichen 
Stelle erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten sfnd bei der betroffenen Personen er
heben. Ohne ihre Mitwirkung durfen sie nur erhoben werden, wenn 

1. eine kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift dies vorsieht 
oder 

2. die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages die Erhebung er
fordert und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, daß uberwie
gende schutzwürdige Interessen verletzt werden, sofem 

a) die zu erfullende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei an
deren Personen oder kirchlichen Stellen erforderlich macht 
oder 

b) die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhält
nismäßigen Aufwand erforderte oder 

c) die betroffene Person einer durch Rechtsvorschrift fest
gelegten Auskunftspflicht nicht nachgekommen und über 
die beabsichtigte Erhebung der Daten unterrichtet worden 
ist. 

(3) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Per
son erhoben, so ist sie auf Verlangen uber den Erhebungszweck, 
über die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, und über 
die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären. 

(4) Werden personenbezogene Daten statt bei der betroffenen 
Person bei einer nicht-kirchlichen oder nicht-öffentlichen Stei
le erhoben, SO ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Aus
kunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hin
zuweisen. 

§4 

Datenverarbeitung und -nutzung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten und deren Nut
zung sind nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder soweit die be
troffene Person eingewilligt hat. 

(2) Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, 
ist sie auf den Zweck der Speicherung und einer vorgesehenen 
Übermittlung sowie auf Verlangen auf die Folgen der Verwei
gerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf 
der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine 
andere Form angernessen ist. Soll die Einwilligung zusammen 
mit andernen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Ein
willigungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung 
hervorzuheben. 

§5 

Detenspeicherung. -veränderung und -nutzung 

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personen bezogener 
Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständig
keit der speichernden kirchlichen Stelle liegenden Aufgabe er
forderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten er
hoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dür
fen die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt wer
den, für die sie gespeiChert worden sind. 

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke 
ist nur zulässig, wenn 

1 . eine kirchliche Rechtsvorschrift dies vorsieht, 

2. eine staatliche Rechtsvorschrift dies vorsieht und kirchliche 
Interessen nicht entgegenstehen, 

3. die betroffene Person eingewilligt hat, 

4. offensichtlich ist, daß es im Interesse der betroffenen Person 
liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, daß sie in 
Kenntnis des anderen Zweckes ihre Einwilligung verweigern 
würde, 

5. Angaben der betroffenen Person überpruft werden müssen, 
weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit be
stehen, 

6. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 
werden können oder die speichernde kirchliche Stelle sie ver
öffentlichen durfte, es sei denn, daß das schutzwürdige in
teresse der betroffenen Person an dem Ausschluß der 
Zweckänderung offensichtlich überwiegt, 

7. Grund zu der Annahme besteht, daß andernfalls die Wahr
nehmung des Auftrages der Kirche gefährdet würde, 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der 
Rechte einer anderen Person erforderlich ist oder 
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9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforder
lich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das Interesse der betroffenen 
Person an dem Ausschluß der Zweckänderung erheblich 
überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht 
werden kann. 

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht 
vor, wenn siederWahmehmung von Visitations-,Aufsichts- und 
Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Revision oder 
der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die 
speichernde kirchliche $telle dient. Das gilt auch für die Verar
beitung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken 
durch die speichernde kirchliche Stelle, soweit nicht überwie
gende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person ent
gegenstehen. 

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken 
der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicher
steIlung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverar
beitungsanlage gespeiChert werden, dürfen nur für diese 
Zwecke verwendet werden. 

§6 

Datengeheimnis 

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten 
oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind - soweit 
sie nicht aufgrund anderer kirchlicher Bestimmungen zur 
Verschwiegenheit verpflichtet wurden - bei der Aufnahme ihrer 
Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das 
Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
fort. 

§7 

Unabdingbare Rechte der betroffenen Person 

(1) Die Rechte der betroffenen Person auf Auskunft (§ 15) und 
auf8erichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten (§ 16) kön
nen nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder be
schränkt werden. 

(2) Sind die Daten der betroffenen Person in einer Datei ge
speichert, bei der mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind, 
und ist die betroffene Person nicht in der Lage, die speichem
de Stelle festzustellen, so kann sie sich an jede dieser Stellen 
wenden. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen der betroffenen 
Person an die speichemde Stelle weiterzuleiten. Die betroffene 
Person ist über die Weiterleitung und die speichernde Stelle zu 
unterrichten. 

§8 

Schadenersatz durch kirchliche Stellen 

(1) Fügt eine kirchliche Stelle der betroffenen Person durch eine 
nach den Vorschriften dieses Kirchengesetzes oder nach an
deren kirchlichen Vorschriften über den Datenschutz unzuläs
sige oder unrichtige automatisierte Verarbeitung ihrer perso
nenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie der betroffenen 
Person zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens ver
pflichtet. Für die Verarbeitung der von staatlichen oder kom
munalen Stellen sowie von Sozialleistungsträgem übermittelten 
personenbezogenen Daten durch kirchliche Stellen, die nicht 
privatrechtlieh organisiert sind, gilt diese Verpflichtung zum 
Schadenersatz unabhängig von einem Verschulden; bei einer 
schweren Verletzung des Per5Önlichkeitsrechts ist der betrof
fenen Person der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, 
angemessen in Geld zu ersetzen. 

(2) Die Anspruche nach Absatz 1 Satz 2 sind insgesamt bis zu 
einem Betrag in Höhe von 250 000 Deutsche Mark begrenzt. Ist 
aufgrund desselben Ereignisses an mehrere Personen Scha
densersatz zu leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von 
250 000 Deutsche Markt übersteigt, so verringern .sich die ein
zelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhältnis, in dem ihr 
Gesamtbetrag zum HÖChstbetrag steht. 

(3) Sind bei einer Datei mehere Stellen speicherungsbarechtigt 
und ist die geschädigte Person nicht in der Lage, die spei
chernde Stelle festzustellen, so haftet jede dieser Stellen. 

(4) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner im 
Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

(5) Auf das Mitverschulden der betroffenen Person ist § 254 und 
auf die Verjährung § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuches ent
sprechend anzuwenden. 

(6) Macht eine betroffene Person gegenüber einer kirchlichen 
Stelle einen Anspruch auf Schadensersatz wegen einer nach 
diesem Kirchengesetz oder anderen Vorschriften über den Da
tenschutz unzulässigen oder unrichtigen automatisierten Da
tenverarbeitung geltend und ist streitig, ob der Schaden die 
Folge eines von der speichernden Stelle zu vertretenden Um
standes ist, so trifft die 8eweislast die speichernde SteUe. 

m Vorschriften, nach denen Ersatzpflichtige in weiterem Um
fang als nach dieser Vorschrift haften oder nach denen andere 
für den Schaden verantwortlich sind, bleibe,n unberührt. 

§9 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

Kirchliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezoge
ne Daten verarbeiten, haben die technischen und organisatori
schen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Aus
führung der Vorschriften dieses Kirchengesetzes, insbesonde
re die in der Anlage zu diesem Kirchengesetz genannten An
forderungen, zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen, 
deren Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem an
gestrebten Schutzzweck steht. 

§10 

Einrichtung automatisierter Abrufverfahren 

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die 
Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf ermög
licht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichti
gung der schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person 
und des kirchlichen Auftrags der beteiligten Stellen angemes
sen ist. Die Vorschriften über die Zu lässigkeit des einzelnen Ab
rufs bleiben unberührt, 

(2) Die beteiligten kirchlichen· Stellen haben zu gewährleisten, 
daß die Zu lässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden 
kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen: 

1. Anlaß und Zweck des Abrufverfahrens, 

2. die datenempfangenden Stellen, 

3. Art der zu übermittelnden Daten, 

4. nach § 9 erforderliche technische und organisatorische Maß-
nahmen. 

(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist der oder die je
weils zuständige DatenSChutzbeauftragte unter Mitteilung der 
Festlegung nach Absatz 2 zu unterrichten. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs 
trägt die datenempfangende Stelle. Die speichernde kirchliche 
Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlaß 
besteht. Die speichernde kirchliche Stelle hatzu gewährleisten, 
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daß die Übermittlung von personenbezogenen Daten zumin
dest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und 
überprüft werden kann. Wird ein Gesamtbestand von perso
nenbezogenen Daten abgerufen oder übermittelt (Stapelverar
beitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Feststellung 
und Überprüfung nur auf die Zutässigkeit des Abrufs oder der 
Übermittlung des Gesarntbestandes. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf aus Datenbe
ständen, die jedermann, sei es ohne oder nach besonderer Zu
lassung, zur Benutzung offenstehen. 

§ 11 

Verarbeitung oder Nutzung von 
personenbezogenen Daten im Auftrag 

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere 
Stellen oder Personen verarbeitet oder genutzt, ist die beauf
tragende Stelle für die Einhaltung der Vorschriften dieses Kir
chengesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz 
verantwortlich. Die in den §§ 7 und 8 genannten Rechte sind ihr 
gegenüber geltend zumachen. 

(2) Die beauftragte Stelle oder Person ist unter besonderer 
Berücksichtigung der Eignung der von ihr getroffenen techni
schen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszu
wählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei die Daten
verarbeitung oder -nutzung, die technischen und organisatori
schen Maßnahmen und etwaige Unterauftragsverhältnisse fest
zulegen sind. Vor einer Beauftragung ist die Genehmigung der 
nach kirchlichem Recht zuständigen Stelle einzuholen. 

(3) Die beauftragte Stelle oder Person darf die Daten nur im Rah
men der Weisungen der beauftragenden Stelle verarbeiten oder 
nutzen. Ist sie der Ansicht. daß eine Weisung der beauftragen
den SteUe gegen dieses Kirchengesetz oder andere Vorschrif
ten über den Datenschutz verstößt, hat sie die beauftragende 
Stelle unverzüglich darauf hinzuweisen. 

(4) SOfern die kirchliche Datenschutzbestimmungen auf die be
auftragte Stelle oder Person keine Anwendung finden, ist die 
beauftragte Stelle verpflichtet, sicherzustellen, daß die beauf
tragte Stelle diese Bestimmungen beachtet und sich der Kon
trolle kirchlicher DatenSChutzbeauftragter unterwirft. 

§12 

Datenübermittlung an kirchliche 
und sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an kirchli
che Stellen ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden 
oder der empfangenden kirchlichen Stelle liegenden Aufga
ben erforderlich ist und 

2. die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 5 vorliegen. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt 
die übermittelnde kirchliche Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf 
Ersuchen der empfangenden kirchlichen Stelle, trägt diese die 
Verantwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde kirchli
che Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der 
Aufgaben der datenempfangenden kirchlichen Stelle liegt, es 
sei denn, daß besonderer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit 
der Übermittlung besteht. § 10 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(3) Die datenempfangende kirchliche Stelle darf die übermittel
ten Daten für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen 
Erfüllung sie ihr übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nut
zung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des 
§ 5 Abs. 2 zulässig. 

{4} Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 über
mittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten der be
troffenen oder einer anderen Person in Akten so verbunden, daß 
eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand mög
lich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, so
weit nicht berechtigte Interessen der betroffenen oder einer an
deren Person an deren Geheimhaltung offensichtlich überwie
gen; eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig. 

(5) Absatz 4 gilt entsprechend, wenn personen bezogene Daten 
innerhalb einer kirchlichen Stelle weitergegeben werden. 

(6) Personenbezogene Daten dürfen an Stellen anderer öffent
lich-rechtlicher ReligionsgeseIlschaften übermittelt werden, 
wenn das zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben erforderlich ist, 
die der übermittelnden oder der empfangenden Stelle obliegen, 
und sofern sichergestellt ist, daß bei der empfangenden Stelle 
ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden, und 
nicht offensichtlich berechtigte Interessen der betroffenen Per
son entgegenstehen. 

(7) Personenbezogene Daten dürfen an Behörden und sonsti
ge öffentliche Stellen des Bundes, der Länder und der Ge
meinden und der sonstigen Aufsicht des Bundes oder des lan
des unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts übermittelt werden, wenn das zur Erfüllung der kirchli
chen Aufgaben erforderlich ist, die der übermittelnden Stelle ob
liegen und nicht offensichtlich berechtigte Interessen der be
troffenen Person entgegenstehen. 

§13 

Datenübermittlung an sonstige Stellen 

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an sonsti
ge Stellen oder Personen ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden 
kirchlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und die 
Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 5 zu
ließen,oder 

2. die datenempfangenden Stellen oder Personen ein berech
tigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten 
glaubhaft darlegen und die betroffene Person kein 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluß der Übermitt
lung hat, 

eS sei denn, daß Grund zu der Annahme besteht, daß durch die 
Übermittlung die Wahrnehmung des Auftrags der Kirche ge
fährdet würde. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt 
die übermittelnde kirchliche Stelle; durch Kirchengesetz oder 
durch kirchliche Rechtsverordnung kann die Übermittlung von 
der Genehmigung einer anderen kirchlichen Stelle abhängig ge
macht werden. 

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Absatz 1 Nr. 2 unter
richtet die übermittelnde kirchliche Stelle die betroffene Person 
von der Übermittlung von Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu 
rechnen ist, daß sie davon auf andere Weise Kenntnis erlangt. 

(4) Die datenempfangenden Stellen und Personen dürfen die 
übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, 
zu dessen Erfüllung sie ihnen übermittelt werden. Die übermit
telnde Stelle hat sie darauf zu verpflichten. 

§14 

Durchführung des Datenschutzes 

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen 
sind jeweils für ihren Bereich für die Einhaltung eines ausrei
chenden Datenschutzes verantwortlich. 
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(2) Sie haben insbesondere sicherzusteHen, daß von den kirch
lichen Stellen je nach ihrem Zuständigkeitsbereich eine Über
sicht geführt wird über 

1. die Bezeichnung und die Art der Dateien, 

2. deren Zweckbestimmung, 

3. die Art der gespeicherten Daten, 

4. den betroffenen Personenkreis, 

5. die Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und die da
tenempfangenden Stellen, 

6. die Regelfristen für die Löschung der Daten, 

7. zugriffsberechtigte Personengruppen oder Personen, die al-
lein zugriffsberechtigt sind. 

Sie haben ferner dafür zu sorgen, daß dieorctnungsgernäßie An
wendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe 
personen bezogene Daten verarbeitet werden sollen, überwacht 
wird. 

(3) Die jeweiligen Datenschutzbeauftragten erhalten eine Aus
fertigung der Übersicht der automatisierten Dateien ihrer Zu
ständigkeitsbereiche. 

(4) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für Dateien, die nur vorübergehend 
vorgehalten und innerhalb von drei Monaten nach ihrer Erstel
lung gelöscht werden. 

§15 
Auskunft an die betroffene Person 

(1) Der betroffenen Person ist auf Antrag Auskunft zu erteilen 
über 

1. die zu ihr gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf Her-
kunft oder empfangende Stellen dieser Daten beziehen, und 

2. den Zweck der Speicherung. 

(2) In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, 
über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. 
Sind die personenbezogenen Daten in Akten gespeichert, wird 
die Auskunft nur erteilt, soweit die betroffene Person Angaben 
macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für 
die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer 
Verhältnis zu dem geltend gemaChten Informationsinteresse 
steht. Die speichernde Stelle bestimmt das Verfahren, insbe
sondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 

(3) Auskunft kann nicht erteilt werden, soweit die Daten oder die 
Tatsache ihrer Speicherung aufgrund einer speziellen Rechts
vorschrift oder wegen überwiegender berechtigter Interessen 
Dritter geheimgehalten werden müssen und das Interesse der 
betroffenen Person an der Auskunftserteilung zurücktreten muß 
oder wenn durch die Auskunft die Wahrnehmung des Auftrags 
der Kirche gefährdet wird. 

(4) Die Auskunft ist unentgeltlich. 

§16 
Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 

(1) Personen bezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie un
richtig sind. Wird festgestellt, daß personenbezogene Daten in 
Akten unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit von der betrof
fenen Person bestritten, so ist dies in der Akte zu vermerken 
oder auf sonstige Weise festzuhalten. 

(2) Personenbezogene Daten in Dateien sind zu löschen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 

~. ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung der in 
ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforder
lich ist. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 

1. einer Löschung Rechtsvorschriften, satzungsmäßige oder 
vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, daß durch eine Löschung 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen beein
trächtigt würden, oder 

3. eine löschung wegen der besonderen Art der Speicherung 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand mög
lich ist. 

(4) Personenbezogene Daten in Dateien sind ferner zu sperren, 
soweit ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten 
wird und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit fest
stellen läßt. 

5) Personen bezogene Daten in Akten sind zu sperren, wenn die 
kirchliche Stelle im Einzelfall feststellt, daß ohne die Sperrung 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträch
tigt würden und die Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr 
erforderlich sind. 

(6) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen 
Person nur übermittelt oder genutzt werden, wenn 

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer be
stehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden 
Interesse der speichernden kirchlichen Stelle oder Dritter lie
genden Gründe unerläßlich ist und 

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, 
wenn sie nicht gesperrt wären, 

und die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags nicht gefährdet 
wird. 

(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung be
strittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Un
zulässigkeit der Speicherung sind die kirchlichen Stellen zu ver
ständigen, denen im Rahmen einer regelmäßigen Datenüber
mittlung diese Daten zur Speicherung weitergegeben werden, 
wenn dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der betrof
fenen Person erforderlich ist. 

(8) Vorschriften der kirchlichen Stellen, die das Archivwesen be
treffen, bleiben unberührt. 

§17 

Anrufung der Beauftragten für den Datenschutz 

Jede Person kann sich an den zuständigen Beauftragten oder 
die zuständige Beauftragte für den Datenschutz wenden, wenn 
sie der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nut
zung ihrer personenbezogenen Daten durch kirchrlChe Stellen 
in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Für die Erhebung, Ver
arbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch 
kirchliche Gerichte gilt dies nur, soweit diese in eigenen Ange
legenheiten als Verwaltung tätig werden. 

§18 
Beauftragte für den Datenschutz 

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen 
bestellen für ihren Bereich Beauftragte für den Datenschutz. Die 
Gliedkirchen können bestimmen, daß für ihren diakonischen Be
reich besondere Beauftragte für den Datenschutz bestellt wer
den. 

(2) Zu Beauftragten für den Datenschutz dürfen nur Personen 
bestellt werden, welche die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor
derliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen. Die beauf
tragte Person ist auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amts
pflichten und die Einhaltung der kirchlichen Ordnungen zu ver
pflichten. 
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(3) Beauftragte für den· Datenschutz sind in Ausübung ihres 
Amtes an Weisungen nicht gebunden und nur dem kirchlichen 
Recht unterworfen. Der oder die Beauftragte für den Daten
schutz bei der Evangelischen Kirche in Deutschland untersteht 
der Rechtsaufsicht des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Dienstaufsicht des Präsidenten oder der 
Präsidentin des Kirchenamtes. Die Gliedkirchen regeln die 
RechtssteIlung der Beauftragten für den Datenschutz jeweils für 
ihren Bereich. 

(4) Beauftragte für den Datenschutz erhalten die für die Erfül
lung ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstat
tung. 

(5) Für Beauftragte für den Datenschutz sollen ständige Vertre
ter oder Vertreterinnen bestellt werden. Die Beauftragten für den 
Datenschutz sollen dazu gehört werden. 

(6) Die für den Zuständigkeitsbereich der Beauftragten für den 
Datenschutz geltenden Vorschriften des Kirchenbeamtenrechts 
über die Annahme von Geschenken und über die Verschwie
genheitspflicht geiten entsprechend. 

(7) Beauftragte für den Datenschutz sind verpflichtet, über die 
ihnen amtlich bekanntgewordenen Angelegenheiten Ver
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im 
dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die 
Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses. Beauftragte für den Datenschutz dürfen, 
auch wenn sie nicht mehr im Amt sind, über Angelegenheiten, 
die der Verschwiegenheit unterliegen, ohne Genehmigung ihrer 
Dienstherren weder vor Gericht, noch außergerichtlich aussa
gen oder Erklärungen abgeben. 

§19 

Aufgaben der Beauftragten für den Datenschutz 

(1) Beauftragte für den Datenschutz wachen über die Einhal
tung der Vorschriften über den Datenschutz. 

(2) Werden personenbezogene Daten in Akten verarbeitet oder 
genutzt, prüfen sie die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, 
wenn betroffene Personen ihnen hinreichende Anhaltspunkte 
dafür darlegen, daß sie dabei in ihren Rechten verletzt worden 
sind, oder den Beauftragten für den Datenschutz hinreichende 
Anhaltspunkte für eine derartige Verletzung vorliegen. 

(3) Beauftragte für den Datenschutz können Empfehlungen zur 
Verbesserung des Datenschutzes geben und kirChliche Stellen 
in Fragen des Datenschutzes beraten. 

(4) Auf Anforderung der kirchenleitenden Organe haben die Be
auftragten für den Datenschutz Gutachten zu erstatten und Be
richte zu geben. 

(5) Die in § 1 bezeichneten kirchlichen Stellen sind verpflichtet, 
die Beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung ihrer Auf
gaben zu unterstützen. Auf Verlangen ist ihnen Auskunft sowie 
Einsicht in alle Unterlagen und Akten über die Erhebung, Ver
arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zu geben, 
insbesondere in die gespeicherten Daten und in die Datenver
arbeitungsprogramme;. ihnen ist jederzeit Zutritt zu allen Dienst
räumen zu gewähren. 

(6) Kirchliche Gerichte unterliegen der Prüfung der Beauftrag
ten für den Datenschutz nur, soweit sie in eigenen Angelegen
heiten als Verwaltung tätig werden. 

(7) Der Prüfung durch die Beauftragten für den Datenschutz un
terliegen nicht: 

1. personenbezogene Daten, die dem Beicht- und Seelsorge
geheimnis unterliegen, 

2; personenbezogene Daten, die dem Post- und Femmeldege
heimnis unterliegen. 

3. personenbezogene Daten, die dem Arrtgeheimnis unterlie-
gen, 

4. personenbezogene Daten in Personalakten, 

wenn die betroffene Person der Prüfung der auf sie bezogenen 
Daten im Einzelfall zulässigerweise gegenüber den Beauftrag
ten für den Datenschutz widerspricht. 

(8) Der oder die Beauftragte für den Datenschutz teilt das Er
gebnis der Prüfung der zuständigen kirchlichen Stelle mit. Damit 
können Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, ins
besondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln bei der 
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, ver
bunden sein. § 20 bleibt unberührt. 

(9) Die kirchlichen Beauftragten für den Datenschutz sollen zu
sammenarbeiten und mit den staatlichen und kommunalen Be
auftragten Erfahrungen austauschen. 

§20 

Beanstandungsrecht der Beauftragten 
für den Datenschutz 

(1) Stellen Beauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen die 
Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei der Ver
wendung personenbezogener Daten fest, so beanstanden, sie 
dies gegenüber den zuständigen kirchlichen Stellen und fordem 
zur Stellungnahme innerhalb einer von ihnen zu bestimmenden 
Frist auf. 

(2) Der oder die Beauftragte für den Datenschutz kann von einer 
Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme verzich
ten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwi
schen beseitigte Mängel handelt. 

3) Mit der Beanstandung kann der oder die Beauftragte für den 
Datenschutz Vorschläge zur Beseitigung der Mängel und zur 
sonstigen Verbesserung des Datenschutzes verbinden. Wird 
der Beanstandung nicht abgeholfen, so ist der oder die Beauf
tragte für den Datenschutz befugt, sich an das jeweilige kir
chenleitende Organ zuwenden. 

(4) Die gemäß Absatz 1 abzugebende Stellungsnahme soll auch 
eine Darstellung der Maßnahme enthalten, die aufgrund der Be
anstandung von den kirchlichen Steilen getroffen worden sind. 

§21 

Dateienregister 

(1) Der oder die Beauftragte für den Datenschutz führt ein Re
gister der automatisiert geführten Dateien, in denen personen
bezogene Daten gespeichert werden. Das Register kann von 
jeder Person eingesehen werden, die ein berechtigtes Interes
se nachweist. 

(2) Die kirchlichen Stellen sind verpflichtet, ihre automatisiert 
geführten Dateien bei dem oder der zuständigen Beauftragten 
für den Datenschutz zu melden. 

§22 

Betriebsbeauftragte für den Datenschutz 

(1) Für die kirchlichen Werke und Einrichtungen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit sind Betriebsbeauftragte für den Daten
schutz zu bestellen. Für mehrere Werke und Einrichtungen kön
nen gemeinsame Betriebsbeauftragte für den Datenschutz be
stellt werden. 

(2) Zu Betriebssbeauftragten für den Datenschutz dürfen nur 
Personen bestellt werden, die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen. 
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(3) Die Betriebsbeauftragten für den Datenschutz sind den ge
setzlich oder verfassungsmäßig berufenen Organen der Werke 
oder der Einrichtungen unmittelbar zu unterstellen. Sie sind im 
Rahmen ihrer Aufgaben weisungsfrei. Sie dürfen wegen dieser 
Tätigkeit nicht benachteiligt werden. Sie sind bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

(4) Betriebsbeauftragte für den Datenschutz haben die Aus
führung der Bestimmungen über den Datenschutz sicherzu
stellen. Zu diesem Zweck können sie sich in Zweifelsfällen an 
den Beauftragten oder die Beauftragte für den Datenschutz 
(§ 18) wenden. Sie haben insbesondere 

1. die ordnungSgemäße Anwendung der Datenverarbeitungs
programme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verar
beitet werden sollen, zu überwachen; 

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen 
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Bestimmun
gen über den Datenschutz, bezogen auf die besonderen Ver
hältnisse ihres Aufgabenbereiches, vertraut zu machen. 

(5) Zu Betriebsbeauftragten für den Datenschutz sollen diejeni
gen nicht bestellt werden, die mit der Leitung der Datenverar
beitung beauftragt sind oder denen die Aufsicht über die Ein
haltung eines ausreichenden Datenschutzes obliegt. 

§23 

Zweckbindung bei .personenbezogenen Daten, 
die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis 

unterliegen 

(1) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder beson
deren Amtsgeheimnis unterliegen und die von der zur Ver
schwiegenheit verpflichteten kirchlichen Stelle in Ausübung 
ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden 
sind, dürfen von der speichernden Stelle nur für den Zweck ver
arbeitet oder genutzt werden, für den sie ihr überlassen worden 
sind. In die Übermittlung nach den §§ 12 und 13 muß die zur 
Verschwiegenheit verpflichtete Stelle einwilligen. 

(2) Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet 
oder genutzt werden, wenn die Änderung des Zwecks durch 
besonderes Gesetz zugelassen ist. 

§24 

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen 

(1) Die kirchlichen Stellen dürfen Daten ihrer Beschäftigten, Be
werber und Bewerberinnen nur erheben, verarbeiten oder nut
zen, soweit dies zur Eingliederung, Durchführung, Beendigung 
oder Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses oder zur 
Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer Maß
nahmen, insbesondere auch zu Zwecken der Personalptanung 
und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechts
vorschrift, ein Tarifvertrag oder eine Dienstvereinbarung dies 
vorsieht. 

(2) Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Stellen 
außerhalb des kirchlichen Bereichs ist nur zulässig, wenn kirch
liche Interessen nicht entgegenstehen und 

1. die empfangende Stelle ein überwiegendes rechtliches In
teresse darlegt, 

2. Art oder Zielsetzung der dem oder der Beschäftigten über
tragenen Aufgaben die Übermittlung erfordert, 

3. offensichtlich ist, daß die Übermittlung im Interesse der be
troffenen Person liegt und keine Anhaltspunkte vorliegen, daß 
sie in Kenntnis des Übermittlungszwecks ihre Einwilligung 
nicht erteilen würde. 

(3) Die Übermittlung an künftige Dienstherren oder Arbeitgeber 
und Arbeitgeberinnen ist nur mit Einwilligung der betroffenen 
Person zulässig, es sei denn, daß eine Abordnung oder Ver
setzung vorbereitet wird, die der Zustimmung des oder der Be
schäftigten nicht . bedarf. 

(4) Verlangt die kirchliche Stelle zur Eingehung oder im Rahmen 
eines Beschäftigungsverhältnisses medizinische oder psycho
logische Untersuchungen und Tests, hat sie Anlaß und Zweck 
der BegutaChtung möglichst tätigkeitsbezogen zu bezeichnen. 
Ergeben sich keine medizinischen oder psychologischen Be
denken, darf die kirchliche Stelle lediglich die Übermittlung des 
Ergebnisses der Begutachtung verlangen; ergeben sich Be
denken, darf auch die Übermittlung der festgestellten möglichst 
tätigkeitsbezogenen Risikofaktoren verlangt werden. Im übri
gen ist eine Weiterverarbeitung der bei den Untersuchungen 
oder Tests erhobenen Daten nur mit Einwilligung der betroffe
nen Person zulässig. 

(5) Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung eines Be
schäftigungsverhältnisses erhoben wurden, sind unverzüglich 
zu löschen, sobald feststeht, daß ein Beschäftigungsverhältnis 
nicht zustande kommt. Nach Beendigung eines Beschäfti
gungsverhältnisses sind personenbezogene Daten zu löschen, 
soweit dieSe Daten nicht mehr benötigt werden. § 16 Absatz 3 
gilt entsprechend. 

(6) Die Ergebnisse medizinischer oder psychologischer Unter
suchungen und Tests der Beschäftigten dürfen automatisiert 
nur verarbeitet werden, wenn dies dem Schutz des oder der Be
schäftigten dient. 

(7) Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der Maßnahmen 
zur Datensicherung nach der Anlage zu § 9 gespeichert wer
den, dürfen sie nicht zu anderen Zwecken, insbesondere nicht 
zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt 
werden. 

§25 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch Forschungseinrichtungen 

(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene 
oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für be
stimmte Forschungsvorhaben verarbeitet oder genutzt werden. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere als 
kirchliche Stellen für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 
ist nur zulässig, wenn diese sich verpflichten, die übermittelten 
Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten oder zu nutzen 
und die Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten. Der kirch
liche Auftrag darf durch die Übermittlung nicht gefährdet wer
den. 

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, so
bald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Bis dahin 
sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen EinzeI
angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be
stimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden kön
nen. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt 
werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert. 

(4) Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die zum 
Zwecke wissenschaftlicher Forschung übermittelt wurden, ist 
nur mit Zustimmung der übermittelnden Stelle zulässig. Die Zu
stimmung kann erteilt werden, wenn 

1. die betroffene Person eingewilligt hat oder 

2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Er
eignisse der Zeitgeschichte unerläßlich ist, 

es.sei denn, daß Grund zu der Annahme besteht, daß durch die 
Veröffentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet würde. 
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§26 

Verarbeitung und Nutzung personenbeZogener Daten 
. durch die Medien 

(1) Soweit personenbezogene Daten von kirchlichen Stellen 
ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen 
Zwecken verarbeitet oder genutzt werden, gelten von den Vor
schriften dieses Kirchengesetzes nur die §§ 6 und 9. Soweit per
sonenbezogene Daten zur Herausgabe von Adressen-, Telefon
oder vergleichbaren Verzeichnissen verarbeitet oder genutzt 
werden, gilt Satz 1 nur, wenn mit der Herausgabe zugleich eine 
journalistisch-redaktionelle Tätigkeit verbunden ist. 

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung oder Nut
zung personenbezogener Daten zur Veröffentlichung von Ge
gendarstellungen der betroffenen Person, so sind diese Ge
gendarstellungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und 
für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst. 

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Per
sönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er Auskunft über die 
der Berichterstattung zugrunde liegenden, zu seiner Person ge
speicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann verweigert 
werden, soweit aus den Daten auf die berichtenden oder ein
senden Personen oder die Gewährsleute von Beiträgen, Unter
lagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen 
werden kann. Die betroffene Person kann die Berichtigung un
richtiger Daten verlangen. 

§27 

Ergänzende Bestimmungen 

(1) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung der Kirchenkonferenz Be
stimmungen zur Durchführung dieses Kirchengesetzes erlas
sen. 

(2) Die Gliedkirchen können tur ihren Bereich ergänzende Durch
führungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlassen. 

(3) Soweit personenbezogeneDaten von Sozialleistungsträgern 
übermittelt werden, gelten zum Schutz dieser Daten ergänzend 
die staatlichen Bestimmungen entsprechend. Werden hierzu 
Bestimmungen gemäß Absatz 1 erlassen, ist vorher der Diako
nische Rat des DiakoniSchen Werkes der Evangelischen Kirche 
in Deutschland anzuhören. 

§28 

Inkrafttreten, Au8erkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1994 in Kraft. Mit dem 
Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes treten 

1. das Kirchengesetz über den Datenschutz vom 10. Novem
ber 1977 (ABI. EKD 1978 S. 2) in der Neufassuilg vom 7. No
vember 1984 (ABI. EKD S.507) 

und 

2. die Verordnung zum Kirchengesetz uber den Datenschutz 
vom 21. März 1986 .(ABI. EKD S. 117) 

außer Kraft. 

Osnabrück, den 12. November 1993 

Der Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Schmude 

Anlage 

(zu § 9) 

Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, 
sind Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schüt
zenden personenbezogenen Daten geeignet sind, 

1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen, mit 
denen personenbezOgene Daten verarbeitet werden, zu ver
wehren (Zugangskontrolle), 

2. zu verhindern, daß Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, 
verändert oder entfernt werden können (Datenträgerkontrol
Je), 

3. die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die Löschung 
gespeicherter personen bezogener Daten zu verhindern 
(Speicherkontrolle), 

4. zu verhindern, daß DatenverarbeitungSsysteme mit Hilfe von 
Einrichtungen zur Datenübertragung von Unbefugten genutzt 
werden können (Benutzerkontrolle), 

5. zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines Datenverar
beitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer 
Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können 
(Zugriffskontrolle), 

6. zu gewährleisten, daß überprüft und festgestellt werden 
kann, an weiche Stellen personenhezogene Daten durch Ein
richtungen zur Datenübertragung übermittelt werden können 
{Übermittlungskontrolle), 

7. zu gewährleisten, daß nachträglich uberprüft und festgestellt 
werden kann, welche personen bezogenen Daten zu welcher 
Zeit von wem in Datenverarbeitungssysteme eingegeben 
worden sind (Eingabekontrolle), 

8. zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten, die im Auf
trag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen 
des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftrags
kontrolle), 

9. zu verhindem, daß bei der Übertragung personenbezoge
ner Daten sowie beim Transport von Datenträgern die Daten 
unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden 
können (fransportkontrolle), 

10. die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so 
zu gestalten, daß sie den besonderen Anforderungen des 
Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle). 

Änderung der Durchführungsverordnung 
zu den Beihilfevorschriften 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Nr. 4398 Az. 14-12-2-2-1 DÜ5Seldorf, 15. Februar 1994 

Auf Grund von Artikel 6 Abs. 2 der Notverordnung der Evange
lischen Kirche im RheinJand vom 19. Juni 1975 über die Ge
währung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod (KAB!. 
S. 193) - zuletzt geändert durch die Notverordnung vom 17. 
Oktober 1991 (KABI. S. 211) - wird die Durchführungsverord
nung zu den Beihilfevorschriften vom 19. Juni 1975 (KAB!. S. 
203) -zuletzt geändert durch die Verordnung vom 16. Novem
ber 1993 (KABI. S. 33G) - wie folgt geändert: 
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1. Als Nummer 3.7 wird eingefügt: 
3.7 Als berück:sichtigungsfähig gelten auch Kinder, die nur 

vorübergehend wegen der Höhe ihrer eigenen Einkünf
te aus einer Erwerbstätigkeit der Anspruch auf das Kin
dergeld und den kinderbezogenen Anteil im Familien
zuschlag, Ortszuschlag oder Sozialzuschlag für nicht 
mehr als vier Monate zusammenhängend entfällt. 

2. Die bisherige Nummer 3.7 wird Nummer 3.8. 

3. Hinter Nummer 5~2 wird folgende Nummer 5.3 eingefügt: 
5.3 Versorgungsempfänger, die auf Grund des Bezuges 

einer Rente in der gesetzlichen Krankenkasse pflicht
versichert sind, werden beihilferechtlich wie freiwillig 
Versicherte behandelt. 

4. In Nummer 8 bwerden hinter dem Wort "DM" folgende Wor
te eingefügt: 

"je Stunde". 

5. In Nummer 9.5 werden hinter dem Wort "Phenylketonurie" 
folgende Worte eingefügt: 
- Sonderemährung über eine operativ gelegte Magenson
de (sog. PEG-Sonde). 

11 
Anlage 4 (Kurorteverzeichnis) wird wie folgt geändert: 

1. Hinter der Eintragung "Essen" wird eingefügt: 
Eutin 23701 Eutin G heilklimatischer Kurort 

2. Die Eintragung ,.Peterstal-Griesbach" erhält folgende Fas
sung: 
Peterstal
Griesbach 

77740 Bad Peterstal
Griesbach 

G Heilbadund 
Kneippkurort 

3. Bei der Eintragung "Wilsnack" wird die Postleitzahl ,,19136" 
durch ,,19336" ersetzt. 

111 

Abschnitt I Nr. 3 ist auf AufWendungen anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 1993 entstehen. 

Das landeskirchenamt 

Richtlinien für Pfarrwohnungen 

Nr. 7129 Az. 12-7-9-4-2 Düsseidorf, 4. März 1994 

Die Kirchenleitung hat in. ihrer Sitzung am 3. März 1994. die 
Neufassung der Richtlinien für Pfarrwohnungen beschlossen. 
Die Richtlinien' treten mit Wirkung vom 1. April 1994 in Kraft. 
Gleichzeitig werden die "Richtlinien für den Neubau von Pfarr
wohnungen in der Evangelischen Kirche im Rheinland" vom 
10: April 1969 (KABt. 1969 S. 80) außer Kraft gesetzt. 

Das Landeskirchenamt 

Richtlinien für Pfarrwohftuftgen 

A. Allgemeines 

1. Als PfarrdieRstwohnung im Sinne der §§ 11 PfDG und 9-14 
PfBVO kommen ·freistehende Einfamilienhäuser, Einfami-

lienreihenhäuser und Etagenwohnungen in Betracht. Art 
und Lage riChten SiCh nach dienstlichen Erfordernissen, 
Wohnwert und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
Der Dienstwohnung ist ein Amtsbereich in der Regel unmit
telbar zugeordnet. 
Geplante Neubauwohnungen sind nach dem Wohnbedarf 
einer Familie mit drei bis vier Kindern zu bemessen. Die 
Mindestgrößen der einzelnen Räume nach Abschnitt 11 der 
Empfehlungen sollen nicht unterschritten, die maximale 
Wohnfläche . qer Dienstwohnung von 150 m2 , berechnet 
nach DIN 283, nicht überschritten werden. 
Amtsräume und Dienstwohnung sollen auf nicht mehr als 
zwei Geschosse verteilt werden. 
Dem unterschiedlichen Wohnbedarf wechselnder Stellen
inhaberlinnen (Alleinstehende, kinderlose Ehepaare, Kin
derreiche) kann durch teilbare Wohnungsgrundrisse, durch 
Schalträume in Mehrfamilienhäusem oder durch später 
ausbaubare Räume entsprochen werden. Raumreserven 
über die Höchstsätze dieser Richtlinien hinaus sollen nicht 
geplant werden. 
Ein Anspruch, vorhandene Dienstwohnungen diesen Richt
linien anzupassen, besteht nicht. 

2. Bei Neubaumaßnahmen ist eine solide, aber nicht aufwen
dige Ausführung anzustreben. 
Besonderer Wert ist auf die Auswahl der Baustoffe nach 
den folgenden ökologischen Gesichtspunkten der Ressour
censchonung zu legen, dabei ist der neueste technische 
Stand zu berücksichtigen: Rohstoffinhalt, Primärenergie
bedarf der l-lerstellung, Umweltbe!astung, baubiologische 
Auswirkungen, d. h. Schadstoffarmut und umweltschonen
de Abbaufähigkeit. 
Architektonische Gestaltung und Wärmeschutz von Neu
bauten müssen so angelegt sein, daß der jährliche Heiz
energiebedarf den Forderungen der Richtlinien für die Be
rücksichtigung ökologischer und energiesparender Ge
sichtspunkte bei Neu- und Umbauten entspricht. 

3. Beim Kauf von Wohnungen, die nicht nur zur vorüberge
henden .Nutzung als Dienstwohnung erworben werden, sol
len die . Abschnitte 11, 111 und IV sinngemäß berücksichtigt 
werden. Wohnungen mit einem hohen energetischen Stan
dard sind zu bevorzugen. 

B. Ausbau und Ausstattuog 

Es ist auf eine sparsame. jedoch auf Dauer wirtschaftliche Aus
führung zu achten, d. h., sie soll zweckmäßig, haltbar, war
tungs- und pflegefreundtich sein: Standard ist der durchschnitt
liche Wohnungsbau. Die Einstufung erfolgt deshalb bei Archi
tektenleistungen in Honorarzone 111, Mindestsatz. 
Nach dem Grundsatz von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
soll die Dienstwohnung einen durchschnittlich normalen Aus
bau und eine Ausstattung mit einer durchschnittlichen Sanitär
und ElektroinstaUation erhalten. Die Kosten der Ausstattung 
müssen sich daher in einem entsprechenden Rahmen halten. 
Eine abweichende Ausstattung ist nur zulässig, wenn der/die 
Dienstwohnungsinhaber/in die dadurch bedingten Mehrkosten 
der Anschaffung und der Unterhaltung trägt. 
Für die Ausstattung des Amtsbereichs hat die Anstellungskör
perschaft zu sorgen. 
Dienstwohnung und Amtsbereich sollen je einen eigenen 
Stromzähler erhalten. Hierauf ist insbesondere bei Pfarrhaus
neubauten und Generatinstandsetzungen zu achten. 



Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland - Nr.3 vom 18. März 1994 91 

Empfehlungen zu den Pfarrwohnungsrichttinien 

I. Grundstück 

Bei der Grundstücksauswahl wird nahegelegt, besonders die 
Möglichkeiten der Sonnenenergienutzung im Hinblick auf 
Grundstückslage und planungsrechtliche Bedingungen zu be
rücksichtigen. 
Für freistehende Pfarrhäuser sollte das Grundstück nicht grö
Berals 800 m2 sein, eine Untergrenze wird bei einer GFZ von 
0,4 bei ca. 500 m2 gesehen. 

U. Raumprogramm 

0.0 Bei Einfamilienhäusem empfiehlt es sich, nur einen 
Hauseingang mit Wetterschutz vorzusehen. 
Der Windfang erschließt Diensträume und Dienstwoh
nung. Besucher/innen der Amtsräume sollen die Woh
nung nicht betreten müssen. Bei EinfamUien- bzw. Rei
henhäusem ist ein behindertengerachter Zugang vorzu
sehen. 

1. Amtsbereich in den nachstehend 
genannten Grenzen 

1.01 Arbeitsraum 18 m2 - 20 m2 

Die Fenster soIiten weder Ausblick auf 
den Familienbereich noch Einsicht aus 
dem öffentlichen Raum ermöglichen. 
Unmittelbare Türverbindungen zum 
Wohnbereich sollten vermieden wer-
den. Schalldämm-Maß für Wände und 
Türen 42 dBA. 

1.02 Warteraum, 8m2 - 10m2 

falls erforderlich. Wünschenswert ist ein 
separater Raum (ggf. Wartezone in Ver-
bindung mit Windfang). 
Insgesamt Amtsbereich ohne Erschlie-
ßungsbereich 26 m2 - 30 m2 

1.03 Toilette, 
mit Handwaschbecken für Gäste und 
Besucher. 

2. Dienstwohnung 
2.01 Wohnraum, 25 m2 - 30 m2 

Hauptaufenthaltsraum, in dem auch 
Gäste und Besucher empfangen wer-
den können. 

2.02 EBraum, 12m2 - 14m2 

gleichzeitig Tagesraum der Familie. 
Beide Räume sollten in gutem räumli-
chen . Zusammenhang stehen, müßten 
aber durch eine zweiflügelige oder eine 
Schiebetür abteilbar sein. 
Dabei sollte das Eßzimmer so zugäng
lich sein, daß es von der Familie weiter
benutzt werden kann, wenn das Wohn
zimmer durch Besucher belegt ist. 

2.03 Terrasse oder Loggia 
In Verbindung mit Wohn- oder Eßraum. 
Auf Balkone sollte verzichtet werden, 
wenn ein Hausgarten oder Freisitz vor
handen ist. Bei reiner Obergeschoßlage 
der Pfarrwohnung ist ein wind- oder 
wettergeschützter Balkon bis zu .8 m2 

wünschenswert. 
Die überdachten Teile werden mit einem 
Viertel der Grundfläche auf die Wohnflä
che angerechnet. 

2.04 Küche 10m2 - 14m2 

Möblierbarkeit nach DIN 18022 ggf. mit 
FrOhstücksplatz. 

2.05 Hauswirtschaftsraum, 7 m2 - 9 m2 

möglichst in Verbindung mit Küche. 
Nicht zwingend erforderlich. Bei Wegfall . 
oder Lage im Keller kann die zulässige 
Wohnfläche auf 142 m2 gekürzt werden. 

2.06 Eltemschtafzimmer 16m2 - 18 m2 

Gute Möblierbarkeit für Betten, Kleinkin-
derbett und Schränke (mind. 3 m) sollte 
.nachgewiesen werden. 

2.07 Kinderraum 22 m2 - 24 m2 

Bei Bedarf durch schallhemmende 
Montagewand in zwei Räume unterteil-
bar, dabei sollte kein gefangenes Kin-
derzimmer entstehen. 

2.08 Gast- bzw. weiterer Kinderraum 
2.09 Bad 

Mit Waschtisch und WC. 
2.10 Duschraum 

Mit Waschtisch und WC. 
2.11 1 Abstellraum 

Je Wohngeschoß je 1-2m2 • 

Alternativ: eingebaute Abstellschränke. _____ _ 
Summe Wohnungsraum ohne Diele, 
Windfang und Flure 111 m2 -133 m2 

2.12 Nebenräume mit folgendem Flächenbe
darf: 
- Hausanschlußraum 
- Vorratsraum 
- Wasch- und Trockenraum mit Aus-

gang ins Freie (Querlüftung) 
- ggf. Hauswirtschaftsraum, 

vgl. Ziffer 2.05 
- Abstellraum 
- Abstellplatz für Fahrräder 
- Heizung 
- ggf. Brennstofflager für Jahresvorrat 

(01) 

Gesamt 

Bei Teilumerkellerung (z. B. Splitt-Level
Lösungen) bzw. bei nicht unterkellerten 
Gebäuden gelten o. a. Werte als 
Höchstgrenzen. 

2.13 Garage 
Bei gleichzeitiger Nutzung für Garten
geräte und Fahrräder max. 20 m2 • 

111. Planung 

biszu 3m2 

biszu 8 m2 

bis zu 10m2 

6m2 - 8m2 

10m2 -12m2 

biszu 5 m2 

biszu 6 m2 

bis zu 12 m2 

13m2- 15m2 

Die Planung sollte neben dem Ziel einer hohen Wohnqualität in 
gleicher Weise ökonomische wie auch ökologische Gesichts
punkte einschließen und Möglichkeiten des Grundstückes für 
energiegerechtes Bauen nutzen. Weitergehende kirchliche 
und staatliche Bestimmungen sind nach dem jeweils neuesten 
Stand zu beachten .. 

1. Kostenfaktoren : 
Kostenbewußtes Planen setzt voraus, daß verschiedene 
Faktoren berücksichtigt werden: 
- Das Verhältnis Brufiorauminhalt(DIN 2n von 1973) zu 

Wohnfläche DIN 283. Als Richtlinie gelten 5,5 m3/m2 bei 
Aachdächem und 6,5m3/m2 bei geneigten Dächern (oh
ne Garage). Dabei werden geneigte Dächer, auch im 
Hinblick auf den Einsatz von Solartechnik, empfohlen. 
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- Um nicht ungenutztes Dachvolumen zu erzeugen, sollte 
die Planung von einem Ausbau des Dachgeschosses 
ausgehen. 

- Die Wirtschaftlichkeit einetTeilunterkellerung sollte un
tersucht werden. Bei Hanglagen bieten sich versetzt-ge
schossige Lösungen an. 

- Die lichten Raumhöhen sollten die Werte der Landes
bauordnungen nicht überschreiten, mit Ausnahme o. a. 
Dachgeschoßausbauten. (Bei Kellem reichen 2,15 m i. L. 
aus.) 

2. Die in den Bestimmungen über ökologische und energie
sparende Maßnahmen enthaltenen Vorgaben sind als Leit
linie anzusehen. Sie sollten nicht unterschritten werden. 

IV. Empfohlene Ausführungen 

1. Außenwände 
Außenhaut in witterungsbeständiger Ausführung mit mög
lichst geringem Unterhaltungsaufwand, keine kostspieli
gen Verkleidungen, keine Holzverschalungen. Wärme
dämmung über den Anforderungen der geltenden gesetz
lichen Bestimmungen (keine Querschnittschwächung 
durch Heizkörpemischen, keine Heizkärper vor Glasflä
chen). 

2. Fenster 
Größe undAufteilung der Fenster so wählen, daß ausrei
chende Belichtung und Belüftung, leichte Handhabung 
und Reinigung gewährleistet sind. Durch Anordnung brei
ter Wandpfeiler wird eine variable Möblierung der Räume 
möglich, möglichst massive Brüstungen vorsehen. Unnö
tig große Glasflächen und zugroßformatige Fensterauftei
lungen sollten vermieden werden. Auf Lärmschutz achten. 
AUsführung mindestens als Verbundfenster oder Fenster 
mit Wärmeschutzverglasung; in der Regel in Holzkon
struktion (Südfensterpräferenz, kein Tropenholz). 

3. Türen 
Stahlzargen oder Holzfutter in einfacher Konstruktion, 
Türblätter für Lackierung oder mit einfachen, preiswertem 
Furnier oder mit einfachen Fertigtürelementen. Außentü
ren wettergeschützt angeordnet. 

4. Rolläden 
als Sonnenschutz und Witterungsschutz 
Aus Energiespargrunden empfehlen sich an allen be
wohnten und dienstlich genutzten Räumen außenliegende 
Rolläden aus nicht chlorierten Kunststoffen oder Holz 
(Kurbeln erst ab 4 m2 Rolladenfläche, sonst Gurte). 
Alle Fenster und Fenstertüren erhalten dreiläufige Deko
rationsschienen. 

5. Einbruchsicherung 
GrundausstattUng· als mechanischer Mindestschutz 
sollte vorgesehen werden. 
a) Für Außentüren der Häuser und Wohnungsabschluß

türen ein bündig eingebauter Profilzylinder und geprüf
ter Sicherheitsbeschlag. 

b) Für Balkon- und TerrassentürensicheruRg abschließ
bare Beschläge oder Fensterkrallen. 

c) Für Lichtschachtrostestarre Sicherung gegen Hoch
heben. 

d) Rofläden mit· Sicherung gegen Hochschieben. 
e) Vergitterung von Nebenraumfenstern mindenstens 

20 mm Rundeisen. 

Bei exponierten . Lagen wäre ein erhöhter mechanischer 
Eihbruchschutz zu erwägen. 

a) Aufbohrschutz an den Profilzylindem der Außentüren 
(und Wohnungsabschlußtüren). 

b) . Abschließbare Fensterbeschläge im ganzen Haus. 
c) . Keliaraußentüre mit zusätzlicher abschließbarer Ver-

riegelungsstange. 
d) Verstärkte Schließbleche an denAußentüren (Zargen). 
Elektronische Sicherungsanlagen können in besonders 
gefährdeten Lagen zur Abrundung und Optimierung 
durchaus sinnvoll sein; das aber erst nach Ausschöpfung 
aller Maßnahmen des erhöhten mechanischen Einbruchs
schutzes. 

6. Bodenbeläge 
Wohn- und Eßzimmer in der Regel Parkett, 2. Wahl, Ober
flächenbehandlung nur Systeme. ohne oder mit sehr nied
rigem Anteil an organischen Lösungsmitteln. übrige 
Wohnräume und Amtsräume Weichbeläge aus nicht chlo
rierten Werkstoffen, wie z. B. Linoleum, Kork o. ä. Es sollte 
eine strapazierfähige, pflegeleichte Qualität in neutralen 
Mustem und Farbtönen gewählt werden. Naßräume und 
Küche: glasierte Keramikplatten. Aureund Treppen in 
Spaltklinker, Betonwerkstein oder keramischem Material. 

7. Decken 
In der Regel Verputz für Anstrich oder T apezierung. Einfa
che Holzverschalungen nur in Ausnahmefällen (z. B. bei 
Wohnräumen mit schrägen Decken). 

8. Innenwände 
In der Regel Verputz zum Tapezieren gerichtet. Tapete 
und Anstrich nach den geltenden Bestimmungen. Keine 
aufwendigen Wandverkleidungen. Treppenhaus mit stra
pazierfähigen, abwaschbaren Anstrich~n oder Tapeten, 
glasierte Keramikplatten in Bad und Duschraum, im 
Duschbereich bis Türhöhe, in der Küche an der Naßwand 
und im WC im Bereich des Waschbeckens 1 ,5 m hoch. Zu
schlagfreie Glasuren in neutraler Musterung bzw. neutra
lem Farbton. 

9. Blitzschutzanlage 
Nur im Ausnahmefall, bei stark gefährdeter Lage,erforder
lich. 

10. Heizung und Warmwasserbereitung 
Ziel der Planung für die Heizung und Warmwasserberei
tung muß sein, den Verbrauch von Primärenergie und 
auch von Wasser zu minimieren. 
Der Einsatz von elektrischem Strom als Heizenergieträger 
ist nicht zulässig. Fernwärme sollte, wo sie verfügbar ist, 
genutzt werden. Sonst wäre Gas der Vorzug vor 01 zu ge
ben. 
Um für die Konzeption der Heizung und Warmwasserbe
reitung die energiesparendsten Möglichkeiten zu nutzen 
(Brennwerttechnik, optimale. Regelung, Einsatz von Solar
kollektoren zum jetzigen oder einem späteren Zeitpunkt), 
sollte ein entsprechend q~allflzlerter Ingenieur hinzuge
zogen werden: 
Im einzelnen wird empfohlen: 
- keine Fußbodenheizungen; 
- Heizkörper frei aufstellen (keinesfalls in HK-Nischen, 

geschlossenen Abdeckungen oder gar vor Glasflä
chen); 

- Warmwasser zentral und in Verbindung mit einem sehr 
gut isolierten Speicher bereiten, Leitungen. möglichst 
kurz halten, keine WW-Umwälzung; 
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- elektrische Warmwasserbereitung allenfalls direkt an 
der Zapfstelle; . 

- Warmwasserzapfstellen über Waschbecken getrennt 
vom Kaltwasser (keine Einhand-Mischbatterien). 

11. Sanitäre Objekte 
Sanitäre Einrichtungsgegenstände mit wassersparenden 
Armaturen und Zubehör im Kostenrahmen weiBer stabiler 
Normalausführung (Standard des durchschnittlichen 
Wohnungsbaus, Einrichtungsgegenstände in neutraler 
Standardausführung). 
Für die Ausstattung im einzelnen wird als angemessen an-
gesehen: . 

a) im Bad 
Einbauwanne mit Mischventil und Handbrause. EinzeI
waschtisch mit Mischventil, Tief- oder Rachspülklosett 
(Spartaste). 
übrige Ausstattung: 
Wandspiegel mit Ablage, Badetuch- und Handtuchhal
ter, Halter für Toilettenpapier, Deckenleuchte und 
Spiegelleuchte mitRasierstecker. 

b) im Duschbad 
Duschtasse 90/90 cm Mischventil, sonst wie Bad, zu
sätziich Deckenschienefür Duschvomang. 

c) im Gäste-WC 
Tief- oderFlachspülldosett (Spartaste), Handwasch
becken oder kleinerer Waschtisch, Halter für T oiletten
papier und Handtuch, Deckenleuchte. 

12. Elektroinstallatioo 
Ausführung nach.den VDE-Vorschriften 
Ausstattungsrahmen: Wohn- und Amtszimmer 1-2 
Brennstellen, übrige Räume 1 Brennstelle. Wohn-, Amts-, 
Eßzimmer und Eltemschlafzimmer sowie Küche jeweils 
bis 5 Steckdosen, übrige Wohnräume und Hauswirt
schaftsräume 2-3 Steckdosen, Nebenräume 1 Steckdo
se. Die Zahl der Ausschaltungen und Steckdosen sollte 
auf max. 70 Stück begrenzt werden. 
Notwendige AuBenleuchten für Eingang und Terrasse 1-2 
AuBensteckdosen am Haus (abschaltbar - Energiespar
leuchten). 
Zur festen.Au~tattung des Hauses gehören die Beleuch
tungskörper in Küche, Hauswirtschaftsraum, Bad, WC, 
Untergeschoßräumen, Treppenhaus sowie die AuBen
leuchten, leerrohre für Rundfunk und Fernsehen im 
Wohnzimmer (sowie für den· Breitbandanschluß); dabei 
obliegt es dem leitungsorgar1, sich für die Installation einer 
Antennenanlage oder einer Breitbandanlage zu entschei
den. Bei Zweigeschossigkeitzusätzlich Leerrohr im Ober
geschoßraum. Telefon-Wählanlage 1/1 mit Nebenan
schluß im Wohnbereich; hausinterne Verbindung. 
In der Regel: Türsprechanlage mit zwei Sprechzellen. 

13. Küche 
Edelstahl-Doppelspüle mit Abtropfplatte. Anschluß für 
Herd, Spülmaschine, ·iusätzliche Anschlüsse für Kühl
schrank und elektrische Haushaltsgeräte. Fliesensockel 
max. 1,50 m. Wenn Gasanschluß möglich ist, sollten An
schlüsse für .Gasküchengeräte den Vorrang besitzen. 

14. Hauswirtschaftsraum 
Anschlüsse für Waschmaschine, Bodeneinlauf, Bügelma
schine, Anschluß I)nd Wrasenabzug für Trockenmaschi
nenur wenn ein. Trockenraum nicht zur Verfügung gestellt 
werden kann. 

Ausstattung der Nebenräume 

15. Abstellräume 
Kunststoffbeschichtete Bretterregale. Glasleuchten. 

16. Kellerräume alJgemein 
Unverputzt. Binderfarbenanstrich von Wänden und Dek
ken. Zementestrich mit Kunststoffanstrich. Schiffsarmatu
ren. 

17. Wasch- undTrockenraum 
Anschluß für Waschmaschine. Bodenablauf. Verzinkte 
Haken für Wäscheleine. leuchtstoffdeckenlampe. 

18. Garage 
Unbeheizt. Gute Ouerlüftung. Zapfstelle. Bei Anordnung in 
der Garage ist ein Bodeneiniauf mit Benzinabscheider er
forderlich. Deckenleuchte. Steckdose. 

19. AuBenanlagen 
Terrasse bis zu 12 m2 , keine Markisen und Pergolen. Zie
gel oder Kunststeinbelag. 1 Zapfstelle, von innen entleer
bar. Wege einfach befestigt. Sparsame Bepflanzung. Wit
terungsbeständige Umzäunung. Mülltonnenschrank. 

Nicht zur Ausstattung der Dienstwohnungen gehören un
ter anderem: Teppichbodenbeläge, die bei jedem Stellen
wechsel erneuert werden müssen, Klapp- oder Rolläden in 
Obergeschossen, Markisen, Jalousetten, Gardinen und Rol
los. Einhebelmischbatterien, Hänge-WC's, teure Majolika
Riesen, Deckenverkl~ungen,Edelholzfumiere, Einrichtungs
gegenstände wie Kühlschrank, Haushalts- und· Küchenma
schinen. 

Besoldungserhöhung 1993 
hier: Sätze der Mehrarbeitsvergütung 

Nr.5641 Az. 14-15-1 Düsseldorf, 15. Februar 1994 

Der Bundestag hat mit Gesetz vom 20. Dezember 1993 die An
passung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Bund und 
Ländern 1993 beschlossen. 

Die auf Grund unsererAmtsbiattverfügungNr. 16667 Az. 14-
15-1 abschlagsweise gezahlten erhöhten Besoldungen sind 
damit gesetzlich geregelt. 

Eine Abweichung von den mit o. g. Amtsblattverfügung mitge
teilten Beträgen hat sich bei der Mehrarbeitsvergütung für 
Beamte ergeben: 
Die in der Anlage 5 zum Runderlaß des Finanzministers NW 
vom 26. April 1993 (KABt. S. 207) unter 1. aufgeführten Beträ
ge sind nun wie folgt festgelegt: 
A 1 bis A4 16,09 DM 
A 5 bis AB 19,02 DM 
A 9 bis A 12 26,11 DM 
A13bis A 16 35,9B DM. 

Das Landeskirchenamt 
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Satzung 
für den Synodalen Fachausschu8 

Kinder- und Jugendarbeit 
im Kirchenkreis Niederberg 

Auf Grund von Art. 152 der Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland hat die Kreissynode des Kirchenkreises 
Niederberg folgende Satzung für den Fachausschuß für Kin
der- und Jugendarbeit beschlossen: 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit geschieht im Rahmen 
des Dienstes, der der Kirche Jesu Christi von ihrem Herm auf
getragen ist. Die Arbeit vollzieht sich in unterschiedlichen An
geboten und Formen und geschieht um der Kinder und Ju
gendlichen wilien. 

§1 
Aufgaben 

Der Ausschuß ist Bindeglied zwischen dem Kirchenkreis und 
den Gemeinden, der bestehenden Kinder- und Jugendarbeit 
sowie den Werken und Verbänden. 
Er wirkt als fachliche Begleitung und Beratung der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit des Kir
chenkreises und erstellt die Konzeption der synodalen.Jugend
arbeit. 

Daraus ergeben sich folgende Aufgaben: 
1. Beratung der Kreissynode und des Kreissynodalvorstan

des in Fragen der Kinder- und Jugendarbeit einschließlich 
der Vorbereitung entsprechender BeschluBanträge. 

2. Beratung und Information der Gemeinden des Kirchen
kreises in Fragen der Kinder- und Jugendarbeit. 

3. Regelmäßige Refiektion und Fortführung der Konzeption 
der synodalen Kinder- und Jugendarbeit. 

4. Entgegennahme des jährlichen Berichtes der Jugendre
ferentin/des Jugendreferenten, Beratung und Beschluß. 
Unterstützung des Kinder- und Jugendreferates bei der 
Planung und Durchführung der kreiskirchlichen Veranstal
tungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kindertage, Mitar
beiterschulungen, Seminare. Freizeiten und sonstige Ver
anstaltungen). 

5. Koordinierung und Förderung von Veranstaltungen der 
Jugendarbeit in den Gemeinden und Werken des Kirchen
kreises untereinander und mit der synodalen Kinder- und 
Jugendarbeit. 

6. Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugendarbeit und der 
Jugendkammer der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

7. Förderung des ökumenischen Gedankens in der Jugend
arbeit. 

8. Beratung der Kreissynode und des Kreissynodalvorstan
des bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und Verfü
gung über die festgestellten Mittel für die Kinder- und Ju
gendarbeit im Rahmen der vom Kreissynodalvorstand 
festgestellten Grundsätze und der kirchlichen Rechtsvor
schriften. 

9. Beratung bei der EinsteRung von haupt- und nebenamtli
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- und 
Jugendarbeit. 

10. Wahl der Delegierten des Kirchenkreises in öffentliChe und 
kirchliche Gremien. wie z. B. die Konferenz für Jugendar
beit der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

11. Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägem 
c:ler Jugendhilfe und anderen Jugendverbänden auf der 
Ebene desKirchenkreises. 

12. Formulierung von Anträgen an die Kreissynode und den 
Kreissynodalvorstand zu Fragen der Kinder- und Jugend
arbeit. 

13. Unterstützung und Begleitung der Arbeit der haupt- und 
nebenamtlichen sowie der ehrenamtlichen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit der 
Gemeinden des Kirchenkreises und der Pfarrerinnen und 
Pfarrer. 

14. Erstellung von Vorschlägen zur Wahl der Vorsitzenden 
bzw. des Vorsitzenden sowie der Stellvertreterin/des 
Stellvertreters durch die Kreissynode. 

15. Fachaufsicht über die Jugendreferentin/den Jugendrefe
renten des Kirchenkreises. Sie wird durch die Synodalbe
auftragte/den Synodalbeauftragten für Kinder- und Ju
gendarbeit im Kirchenkreis wahrgenommen. 

§2 

Gesamtverantwortung der Kreissynode 
und des KreIssynodalvorstandes 

1. Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand tragen die 
Gesamtverantwortung für den Dienst des Kirchenkreises 
auch im Bereich der Jugendarbeit. Die Kreissynode bzw. 
der Kreissynodalvorstand sind für die Grundsatzentschei
dungen über Planung, Zielsetzung und Durchführung der 
kreiskirchlichen Jugendarbeit verantwortlich. 

2. Der Kreissynodalvorstand kann die Entscheidungen des 
Ausschusses im Einzelfall an sich ziehen und Beschlüsse 
des Ausschusses aufheben oder ändern. 

§3 
Zusammensetzung 

1. Dem Ausschuß gehören an: 
- 3 Mitglieder der Kreissynode, wovon ein Mitglied dem 

Kreissynodalvorstand angehören sollte, 
- die Synodalbeauftragte/der Synodalbeauftragte. 
- die Jugendreferentin/der Jugendreferent. 
- 1 Mitglied des CVJM-Kreisverbandes, 
- 1 sachkundiges Gemeindeglied aus jeder Kirchenge-

meinde, das dem gemeindlichen Jugendausschuß ange
hören sollte und die Berechtigung zur Mitwirkung bei der 
übertragung des Presbyteramtes hat. 

2. Mit Zustimmung des Kreissynodalvorstandes können bis zu 
zwei sachkundige Gerneindeglieder. die die Voraussetzun
gen zur Mitwirkung bei der übertragung des Presbyteram
Ies nicht erfüllen. zu den Beratungen des Ausschusses 
ständig hinzugezogen werden. 

§4 
Vorsitz 

1. Die bzw. der Vorsitzende und seine Stellvertreterin/sein 
Stenvertreter werden von der Kreissynode gewählt. Die 
bzw. der Vorsitzende muß die Befähigung zum Presbyter
amt besitzen. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter sollen nicht zur bzw. zum Vorsitzenden oder stell
vertretenden Vorsitzenden gewählt werden. 

2. Die bzw. der Vorsitzende sorgt für die Ausführung der Be
schlüsse. Hierbei unterstützen sie/ihn die haupt- und ne
benamtlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und die Mitar
beiterinnen/Mitarbeiter der Verwaltung. 
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§5 
Arbeitsweise 

1. Der Ausschuß tritt regefmäßig mindestens dreimal im Jahr 
zusammen. Er muß einberufen werden, wenn mindestens 
ein Drittel der Mitglieder oder der Kreissynodalvorstand es 
verlangen. 

2. Die Sitzungen werden von der bzw. dem Vorsitzenden oder 
stellvertretenden Vorsitzenden vorbereitet und geleitet. Die 
Einladungen erfolgen unter. Angabe der Tagesordnung 
mindestens zwei Wochenvor der Sitzung, die entsprechen
den Unterlagen sind der Einladung beizufügen. 

3. Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesen
den Mitglieder. 

4. Die Sitzungen sind in der Regel nicht öffentlich und damit 
vertraulich. Auf Antrag kann Offenttichkeit bei einfacher 
Mehrheit hergestelH werden. 

5. Ober die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung aßen 
Mitgliedern und dem Kreissynodalvorstand zuzusenden ist. 

§6 
Zusammenarbeit mit dem KreissynodalvorStand 

und den anderen Ausschüssen 

Der Kreissynodalvorstand. der Fachausschuß für Kinder- und 
Jugendarbeit und qie anderen für den Kirchenkreis gebildeten 
Ausschüsse unterstützen sich gegenseitig bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben. Bei Meinungsverschiedenheiten ent
scheidet der Kreissynodalvorstand bzw. die Kreissynode. 

§7 
Inkrafttreten, Änderungen 

Diese Satzung tritt nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung 
mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Än
derungen der Satzung müssen von der Kreissynode beschlos
sen werden und bedürfen der kirchenaufsichtlichen Genehmi
gung. 

Velbert. den 30. Dezember 1993 

(Siegel) 

(Siegel) 

Der Kreissynodalvorstand 
des Kirchenkreises Niederberg 

gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 3. Februar 1994 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das LandeskIrchenamt 

Satzung 
des Diakonisehen Werkes 
für den Kirehenkreis Wesel 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Wesel hat am 5. Novem
ber 1993 aUf Grund von Artikel 155 Absatz 1 in Verbindung mit 
Artikel 152 der Kirchenordnung folgende Satzung für das Dra
konische Werk beschlossen: 

§1 
Trägerschaft, Rechtsform und Mitgliedschaft 

1. Der Kirchenkreis Wesel ist Träger des Diakonischen Wer
kes. Das Vermögen des Diakonischen Werkes ist Sonder
vermögen des Kirchenkreises und wird in gesonderter 
Rechnung nach Maßgabe dieser Satzung geführt. 

2. Das Diakonische Werk erfüllt unmittelbar und ausschließ
lich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im 
Sinne des Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke" der Ab
gabenordnung. Es ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in er
ster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. 

3. Die im Kirchenkreis zusammengeschlossenen Gemeinden 
und der Kirchenkreis sind Mitglieder des Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland. Das Dia
konische Werk für den Kirchenkreis Wesel ist damit dem als 
Spitzenverband der Freien Wohllahrtspflege anerkannten 
"Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch
land" angeschlossen. 

§2 
Zweck und Aufgaben 

1. Das DIakonische Werk ist beauftragt zum Dienst der Liebe 
in der Nachfolge Jesu Christi in allen diakonischen Berei
chen innerhalb des Kirchenkreises, unbeschadet der diako
nischen Verantwortung der Kirchengemeinden. 

2. Das Diakonische Werk nimmt die Aufgaben eines Verban
des der Freien Wohlfahrtspflege wahr. 

3. Es berät die Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtun
gen und Verbände und unterstützt deren diakonische Tätig
keiten in Planung, Ausführung und fachlicher Qualifizierung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie in der Koordinie
rung gemeinsamer diakOnischer Aufgaben. 

4. Es nimmt diejenigen diakonischen Aufgabengebiete wahr, 
die über die genuinen Arbeitsberelche einzelner Gemein
den hinausgehen. Dazu gehören: 
a) Hilfe für Familien und Alleinstehende in Erziehungs-. 

UnterhaHs- und anderen rechtlichen Fragen, 
b) Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierig-

keiten, 
c} Hilfe für Kinder und Jugendliche, 
d) Hilfe für alte Menschen und Behinderte, 
e) Hilfe für Flüchtlinge, Aussiedler und ausländischeMen

schen, 
f) Hilfe für Suchtkranke und psychisch Kranke, 

g) Erholungsfürsorge für Kinder, Mütter, Familien und alte 
Menschen, 

h) VeranstaHungen und Maßnahmen der Gemeindediako
nie und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in diakonischenBereichen sowie Angebote der Fami
lien-und Erwachsenenbildung, 

i) gesellschaftliche und ökum.enische Diakonie sowie Öf
fentlichkeitsarbeit, 

j) Organisation von Sammlungen. 

5. Für die Arbeildes Diakonischen Werkes sind die Bestim
mungen der Kirchenordnung maßgebend. 

§3 
Yerantwodungdes Kirchenkreises 

1. Die Verantwortung für das DIakonische Werk liegt bei der 
Kreissynode. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, daß der 
Dienst des Diakonischen Werkes auf der Grundlage des 
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Evangeliums getan und die Verwaltung ordnungsgemäß 
geführt wird. 

2. Der Beschlußfassung durch die Kreissynode bleiben vorbe
halten: 
a) Feststellung des Haushalts- und Stellenplanes, 
b) Entlastung der Jahresrechnung, 
c) Erwerb und Veräu8erung von Grundstücken und Grund

stücksrechten, 
d) Bestellung von Hypotheken, Grund- und Rentenschul:" 

den, . 

e) Entscheidung über Bauvorhaben und deren Finanzie
rung, 

1) Aufnahme von Darlehen, 
g) Erlaß und Änderung der Satzung. 

3. Dem Kreissynodalvorstand obliegt die Einstellung und Ent
lassung der· Geschäftsführerin/des Geschäftsführers des 
Diakonischen Werkes auf Vorschlag des Fachausschusses 
"Diakonisches Werk". 
Die Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Diakonischen Werkes wird vom Superintendenten aus
geübt, soweit sie nicht der Geschäftsführerin/dem Ge
schäftsführer des Diakonischen Werkes übertragen ist. 

§4 
Fachausschuß "Diakonisches Werk" 

1. Die Kreissynode bedient sich bei der Erfüliung ihrer Aufga
ben des Ausschusses "Diakonisches Werk", der Fachaus
schuß im Sinne des Artikels 152 der Kirchenordnung ist. 

2. Dem Fachausschuß .,Diakonisches Werk" gehören bis zu 
sieben sachkundige Gemeindeglieder aus dem Kirchen
kreis an, wobei die Verbindung zum Kreisdiakonieausschuß 
und zur Kreissynode angemessen zu berücksichtigen ist. 
Die Kreissynode wählt den Vorsitzenden· oder die Vorsit
zende desFachausschusses "öiakonisches Werk" und 
seinen oder ihren Stellvertreter. 

3. Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Synode 
berufen. 

4. Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer des Diakoni
schen Werkes nimmt an den Sitzungen des Fachausschus
ses "Diakonisches Werk" mit beratender Stimme teil. 

5. Der FachausschuB "Diakonisches Werk" gibt sich eine Ge
schäftsordnung, die der Zustimmung des Kreissynodalvor
standes bedarf. 

§5 
Zuständigkeit des Fachausschusses 

"Diakonisches Werk" . 

1. Der Fachausschuß "Diakonisches Werk" bereitet alle Be
schlüsse vor, die der Kreissynode oder dem Kreissynodal
vorstand vorbehalten sind. Er sorgtfür die Durchführung der 
Beschlüsse der Kreissynode und übt die Fachaufsicht über 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakonischen Wer
kes aus, soweit sie nicht der Geschäftsführerin/dem Ge
schäftsführer des Diakonischen Werkes übertragen ist. Das 
Gesamtleitungsrecht der Kreissynode bleibt unberührt. 

2. Der Fachausschuß "Diakonisches Werk" hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 
a) Einstellung und Entlassung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, mit Ausnahme der Geschäftsführerin/des 
Geschäftsführers, soweit die Kirchenordnung dies zu
läßt. 

b} Vorbereitung des Haushalts- und Stellenplanes des 
Diakonischen Werkes zur Vorlage an die Kreissynode, 

c) Zusammenwirken mit dem Kreisdiakonieausschuß als 
koordinierendem synodalen Gremium für die diakoni
sche Arbeit, 

d) Aufnahme neuer Arbeitsgebiete im Rahmen der in § 2 
Abs. 4 genannten Aufgaben, 

e) Beratung über Angelegenheiten von besonderer Wich
tigkeit, die in ihrer Bedeutung über die laufende Ge
schäftsführung hinausgehen. 

3. Der FachausschuB "Diakonisches Werk" soll mindestens 
viermal im Jahr zusammentreten, einmal im Jahr und bei 
Bedarf zu einer gemeinsamen Sitzung mit dem Kreisdiako
nieausschuß. 
Er muß einberufen werden, wenn zwei Mitglieder, der 
Superintendent oder der Kreissynodalvorstand dies verlan
gen. 

§6 
Aufgaben des Kreisdiakonieausschusses 

1. Unbeschadet der Gesamtleitung durch die Kreissynode ist 
der Kreisdiakonieausschuß das synodale Gremium zur 
Koordinierung der diakonischen Arbeit in den Gemeinden. 
Er ist FachausschuB im Sinne von Art. 152 der Kirchenord
nung. 
Er soll sich aus je einem sachkundigen Gemeindeglied der 
Kirchengemeinden im Kirchenkreis sowie bis zu vier Mitar
beiterinnen oder Mitarbeitern der im Kirchenkreis tätigen 
diakonischen Einrichtungen zusammensetzen. 
Ferner. gehört dem KreisdiakonieausschuB die/der Kreis
synodalbeauftragte für Diakonie an. Der/die Vorsitzende 
des Kreisdiakonieauschusses und sein/ihr Stellvertreter 
werden von der Synode gewählt. 
Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer gehört dem 
Ausschuß mit beratender Stimme an. 

2. Der Kreisdiakonieausschuß hat folgende Aufgaben: 
a) Ausarbeitung grundsätzlicher Empfehlungen für die dia

konische Arbeit im Kirchenkreis, Anregungen zur Förde
rung der Gemeindediakonie und Beratung neuer Aufga
ben, 

b) Beschluß von Empfehlungen für die Arbeit des Diakoni
schen Werkes und Beratung des Fachausschusses 
"Diakonisches Werk", 

c) Beratung der die Diakonie betreffenden Beschlüsse, die 
der Kreissynode und dem Kreissynodalvorstand vorbe
halten sind, 

d) Entgegennahme von Berichten der/des Kreissynodal
beauftragten für Diakonie über die diakonische Arbeit im 
Kirchenkreis und über die Arbeit des Diakonischen Wer
kes, 

e) darauf zu achten, daß die Erfüllung des diakonischen 
Auftrages in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
erfolgt. 

3. Der Kreisdiakonieausschuß kann selbständig Anträge an 
die Kreissynode stellen. 

4. Der Kreisdiakonieausschuß soll mindestens zweimal jähr
lich zusammentreten, davon einmal im Jahr oder bei Bedarf 
mit dem Fachausschuß "Diakonisches Werk" zu einer ge
meinsamen Sitzung zusammenkommen. 

§7 
Geschäftsführung des Diakonischen Werkes 

Die Geschäftsführung des Diakonischen Werkes wird einer ge
eigneten Fachkraft übertragen. 
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Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer hat auf die wirt
schaftliche Betriebsführung, insbesondere auf die Einhaltung 
des Haushaltsplanes. zu achten und ist für den laufenden 
Schriftverkehr und Kassenanordnungen zeichnungsberech
tigt. Er/sie übt die Fachaufsicht über die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Diakonischen Werkes aus, soweit sie ihm un
terstellt sind. 

§8 
Finanzierung 

Die Arbeit des Diakonischen Werkes wird finanziert durch: 
a} Mittel des Kirchenkreises, 
b) leistungsentgeite, 
c) Spenden und Kollekten, 
d) öffentliche Zuschüsse und Zuwendungen Dritter. 
Zuwendungen dürfen nur angenommen werden, wenn damit 
keine Auflagen verbunden sind, die die Grundsätze der Diako
nie verletzen. 

§9 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

Die Kasse des Diakonischen Werkes wird beim Verwaltungs
amt des Kirchenkreises Wesel als Teil des Gesamthaushaltes 
des Kirchenkreises geführt. 

Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen geiten die 
Vorschriften der Verwaltungsordnung der Evangelischen Kir
che im Rheinland sowie die sonstigen kirchlichen und staatli
chen Vorschriften. 

§10 
Auflösung 

Der Kirchenkreis Wesel hat bei der Auflösung und Aufhebung 
des Diakonischen Werkes oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes dessen Vermögen ausschließlich und unmittelbar für 
diakonisch-missionarische Aufgaben zu verwenden. 

§ 11 
SChfuBbemerkung 

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch die Kirchenleitung 
mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Wesel, den 5. November 1993 

Die Kreissynode 
(Siegel) des Kirchenkreises Wesel 

(Siegel) 
Nr.2718 

gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 28. Januar 1994 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das landeskirchenamt 

Gottesdienstliche Feier 
anläßfich der Eheschließung 

gemäß Art. 54 Absatz 3 der Kirchenordnung 

Ehepartnerin nicht Glied einer christlichen Kirche ist, wird nicht 
immer verstanden. Insofem kam es, abgesehen davon, daß irr
tümlich Trauforrnulare Verwendung finden, in der Vergangen
heit zu Eintragungsfehlem im Kirchenbuch. 

Unter christlichen Kirchen werden gemeinhin solche Kirchen, 
Gemeinden und Vereinigungen verstanden, die Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen sind. 

Nach Beschluß des landeskirchenamtes soU wie folgt verfah
renwerden: 
1. Die Eheleute erhalten eine vom zuständigen Pfarrer bzw. 

der zuständigen Pfarrerin unterschriebene, gesiegelte Be
scheinigung, daß anläßlich ihrer Eheschließung eine "got
tesdienstliche Feier gemäß Artikel 54 Abs. 3 der Kirchen
ordnung der Evangelischen Kirche im Rheinlandstattge
funden hat". 

2. Im Stammbuch der Eheleute darf die "gottesdienstliche 
Feier" nicht in das für die Beurkundung der kirchlichen Trau
ung vorgesehene Formular eingetragen werden. 

3. Bei den Gemeindeämtem wird ein Doppel der den Eheleu
ten ausgehändigten Bescheinigung zu den Akten genom
men und als Anlage zum Kirchenbuch verwahrt. Eine Ein
tragung der "gottesdienstlichen Feier" anläßIich der Ehe
schließung in das Kirchenbuch (gemäß Art. 58 Abs. 3 der 
Kirchenordnung) wird nicht vorgenommen. 

Muster 
einer Bescheinigung über den Vollzu9 einer gottesdienstlichen 
Feier anläßlich der Eheschließung eines evangelischen Ge
meindegliedes, dessen Ehepartner oder Ehepartnerin nicht 
Glied einer christlichen Kirche ist. 

Bescheinigung 
Ort und Datum 

Den Eheleuten 

Name des Ehemannes Konfession __ _ 
Name der Ehefrau __ • gOO. __ Konfession __ _ 
standesamtliche Eheschließung am _______ _ 
in ___________________ _ 

Register Nr. __ 

wird bescheinigt, daß anläßlich ihrer Eheschließung sm 
_______ ;n der Kirche der 
Evangelischen Kirchengemeinde (Kirchen-
kreis ) eine gottesdienstliche Feier gem. 
Art. 54 Abs. 3 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 2. Mai 1952 stattgefunden hat. 

(Siegel) Pfarrer !Pfarrerin 

Das landeskirchenamt 

Verleihung der Anstellungsfähigkeit 
an Kirchenmusiker/Kirch&nmusikerinnen 

Nr. 2989 Az. 12-2-4-4 Düsseldorf. 28. Januar 1994 Nr. 3878 Az. 13·6-2-7 Düsseldorf, 1. März 1994 

Das in der Kirchenordnung (Art. 54 Abs. 3) verankerte Angebot 
einer gottesdienstlichen Feier anläßlich der Eheschließung ei
nes evangelischen Gemeindegliedes, dessen Ehepartner oder 

Das landeskirchenamt hat im Jahre 1993 folgenden Kirchen
musikern/Kirchenmusikerinnen die Urkunde über die Anstel
lungsfähigkeit der Evangelischen Kirche der Union verliehen: 
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GroBe Urkunde 

Da h I, Thomas Friedrich. Aachen 
Eu man n, Ralf, Heiligenhaus 
Haverkamp, Friedhelm, HUden 
Flaskamp, Udo.Wuppertal 
Forsbach-Backhaus, Ruth,Remscheid 
Ja c 0 b s, Claudia, Meerbusch 
M u lack, Barbara. Köln 
Nied~rste-Frielinghaus, Katrin, MüIheirn/Ruhr 
Ritte.!'", Hendrik, Sobemheim 
Strü bel, Bettina. Köln 
Wa h b Y ,$iman, Ratingen 
Zündorf, Garsten, Wuppertat 

Mittlere Urkunde 

B 0 rk, . Claudia, Reichshof 
Goerke, Am, Köln 
Landgraf, Reiner, Lohmar 
Kirschenbauer ,Karen,Essen 
Kr au t er, Christine, Düsseldorf 
Ma t heu s, BärbeI, Recklinghausen 
No c kur, Matthias, Oüsseldorf 
Petry, Annette, Düsseldorf 
Ritt er, Hendrik, Sobemheim 
S t e n z e I, Andrea, Mülheim-Kärlich 
S z a ka c s, Elisabeth, Solingen 
lschacher, Ralf, Köln 

Kleine Urkunde 

Bambauer, Martin, Wesel-Flüren 
Berning, Ute, Dinsiaken 
BI u h m, Mechthild, Remscheid-Lennep 
B 0 rri es. Claudia,lahnau 
Bös e I t, Regina, Wuppertal 
B ru u s, Tilman, Solingen 
B ü k er. Susanne, Heiligenhaus 
Deli, Bianca, Düsseldorf 
DiUmer, Frank, Köln 
Fa I ke n roth, Christina, Remscheid-Lennep 
Förster, Sabine,lahnau 
H aas. Hendrik, Lejchlingen 
Haase, Bjömi Ve!bert 
He c k, Christian, Leverkusen 
Jeu b, Christian, Köln 
Kai k um, Dietrich, Solingen 
K 0 I k, Monika, Wuppertal 
Landreh, Konrad, Essen 
Lehmann, Axe!, Remscheid 
Me in e r s, Christina, Wuppertal 
Me y er, Gisela, Wuppertal 
M ö 11 er, Annette, Wuppertal 
Na n z, Noreen,Brüssel 
Pa I m er, Bettina, Düsse!dorf 
Pehlken, Thomas, Köln 
Pie j n ,Beate. Wuppertal 
Puchert, Bettina, Kötn 
Pu k TO P , . Christiane,' Erkrath 
Re i m - G r a m m.e s ,Ooris, Riegelsberg 
Richter, Elisabeth,Lahnau 

Ro/fink, Constanze, Duisburg 
Rosehhäger, Frank, Köln 
Sauerland, Jutta, Duisburg 
SChumann, Petra, Brey 
Schusky, Dr.Petra, Haan 
Steinhagen, Irmgard, HUden 
S t u k e n b ro k - K r e b b er, Irmeta, Hohenahr-Hohensolms 
W ä c h t er, Thomas, Oüsseldorf 
Y 0 u n, Hyunsook, Saarbrücken 

Kleine Urkunde (Organistlin) 

Baer, Sebastian, Kamp-Untfort 
Be s t g es, Jobst, Wülfrath 
Bö n ne r, Christei, Oberhausen 
Bothe, Hans-Günther,Düsse!dorf 
Gi er' i n g, Mark, Langenfeld 
Goetzmann, Elisabeth, Leverkusen 
K i e f er. Margrit, Bübingen 
Korthaus, Anke, Wuppertal 
Leipner, Jürgen, Hünxe-Gartrop 
Lo j t z, Holger, Ratingen 
Mi tt ma n n, Heinrich, Duisburg 
So n s, Corinna, Wuppertal 

Kleine Urkunde (Chorleiterlln) 

Bienias. Astrid, KÖln 
Ebert, Martin, Wuppertal 
Mauss. Beate, Köln 
Na ve s, Ricarda, Hünxe 
Priester, Annette. Remscheid 
Run 9 e, Elisabeth, Fürthen 
We ß I er, Inge, Voerde-Friedrichsfeld 

Das Landeskirchenamt 

Rheinischer Küstertag und Rüstzeit 

Nr. 4139 Az. 13-17-2-5 Düsseldorf, 10. Februar 1994 

Die Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Küster führt am 30. Mai 
1994 in der Stadthalle KasteHaun (Hunsruck) ihren 93. Küster
tag durch. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr in der Evan
gelischen Kirche Kaste!laun. Die Predigt wird von Frau Ober
kirchenrätin .Gisela Vogel gehalten. 

Die Tagung wird um 11.00 Uhr in der Stadthalle Kastellaun fort
gesetzt. Eingeladen sind alle haupt- und nebenamtlichen Kü
sterinnen und Küster, die ihren Dienst in der Kirche und/oder 
dem Gemeindehaus verrichten. Wir bitten, die Mitarbeiter im 
Küsterdienst für diese Veranstaltung zu beurlauben. 

Anmeldungen zum. Rheinischen Küstertag sind zu richten an 
Küster Heinz Kletier, Bachstraße 53, 35614 Asslar. 

In Anschluß an den Küstertag veranstaltet die Arbeitsgemein
schaft vom 30. Mai bis zum 3. Juni 1994 eine Rüstzeit im "Haus 
Bierenbach" , in 51581 Nümbrecht-Bierenbachtal. Eingeladen 
sind alle haupt- und nebenamUichen Mitarbeiter imKüster
dienst im Bereich der EvangelischenKirche im Rheinland. Die 
Kosten für· Unterbringung, Verpflegung, Besichtigungsfahrt 
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und weitere Nebenkosten werden sich auf ca. DM 390Joobe~ 
laufen. Für-Mltgliedei-übOOlmmf die· Ärbeitsgemeinschaft ei
nen Teil der Kosten, so daß deren Kostenanteil DM 280,00 be
trägt. 

Die Anmeldungen für die RÜstzeit sind zu richten an Küster 
Kurt Heuwold, Wilhelmring 57, 42349 Wuppertal. 

Das diesjährige RÜstzeitthema fautet "Die Kirche in Ost und 
Wesf'. Die Rüstzeiten, die von der Arbeitsgemeinschaft Rhei
nischer Küster durchgeführt werden, fördern die innere und 

fachliche Zurüstung der KÜSterinnen und KÜster. Daher beste
hen keine Bedenken, wenn der auf die Teilnehmer entfallende 
Kostenanteil unter Beachtung von Nr. 2.3 der Verwaltungsvor
schriften zu § 23 des Landesreisekostengesetzes KF aus der 
Kasse der Anstellungsgemeinde gezahlt wird. Zur Teilnahme 
an der Rüstzeit soll der Küsterin/dem Küster Arbeitsbefreiung 
im Rahmen des § 18 Abs. 3 der Küsterordnung gewährt wer
den. 

Das Landeskirchenamt 

Personal- und sonstige Nachrichten 

Ordiniert: 

Pastor im Hilfsdienst.Frank Bublitz am 23. Januar 1994 in 
der Kirchengemeinde Kim. 

Pastorin im Hilfsdienst Bärbel Goedeking am 30. Januar 
1994 in der SOW gemeente Utrecht West (Nl). 

Pastorin im Hilfsdienst Monika G re i er am 30. Januar 1994 in 
der Kirchengemeinde Essen-Heisingen. 

Pastorin im Hilfsdienst Stefanie Hili i ger am 23. Januar 1994 
in der Kirchengemeinde Göttschied. 

Pastor im Hilfsdienst Volker Hülsdonk am 30. Januar .1994 
in der Kirchengemeinde Uedem. 

Pastorin im Hilfsdienst Freya Hü I se r am 30. Januar 1994 in 
der Kirchengemeinde Delling. 

Pastor im Hilfsdienst Reinhard Ja n j c h am 5. Februar 1994 in 
der Kirchengemeinde Hamminkeln. 

Vikar Ralf Laubert am 23. Januar 1994 in der Kirchenge
meinde Köln-Deutz. 

Pastor im Hilfsdienst Sven Le t m at h e am 16. Januar 1994 in 
der Kirchengemeinde Cochem. 

Pastorin im HilfsdienstAnne Mi s eh nick am 6. Februar 1994 
in der Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath. 

Pastor im Hilfsdienst Frank Pi c h t am 30. Januar 1994 in der 
Kirchengemeinde Köln. 

Pastor im Hilfsdienst Hartmut Pleines am 19. Dezember 
1993 inder Kirchengemeinde ObermeidSrich. 

Pastorin im Hilfsdienst Krimhild Pul w e y - La n ger bel n s am 
30. Januar 1994 in der Kirchengemeinde Unnich. 

Pastor im Hilfsdienst Thomas R ö s sie r - S c h a a k e am 
23. Januar 19943 in der Kirchengemeinde Kleve. 

Pastorin im Hilfsdienst UteSchrolleram6. Februar 1994 in 
der LukaskirchengemeindeBonn. 

Pastorin im Hilfsdienst Cordula Siebertam30. Januar 1994 
in der Trinitatiskirchengemeinde Bonn. 

Pastorin im Hilfsdienst Annette Stoll am 30. Januar 1994 in 
der Kirchengemeinde Lüttringhausen. 

Pastor im Hilfsdienst Klaus-Pater Sud e r am 30. Januar 1994 
in der Kirchengemeinde Gräfrath. 

Widerruf der Bestellung zum Predigthelfer: 

Die Bestellung von Klaus He ch t, zum Predigthelfer ist wider
rufen worden. Die in der Ordination begründeten Rechte sind 
erloschen. 

Die Bestellung von Ulrich Lüpfert zum Predigthelfer ist wi
derrufen worden. Die in der Ordination begründeten Rechte 
wurden ausnahmsweise belassen. 

Berufen/Pfarrstellen : 

Pastorin Angela Schoel-Janssen zur Pfarrerin des Kir
ehenkreises Barmen (10. Pfarrstelie). Gemeindeverzeichnis 
S.120. 

Pastor im Hilfsdienst Joachim S t r e i t e r zum Pfarrer der Ver
einigt-evangelischen Kirchengemeinde Unterbarmen-Süd, 
Kirchenkreis Barmen (3. Pfarrstelle). Gerneindeverzeichnis 
S.125. 

Dr. Birger 0 rtw ein zum Pfarrer der Anstaltskirchengemein
de Diakoniewerk Kaiserswerth, Kirchenkreis Düsseidorf-Nord 
(1. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis S. 194. 

Pastorin im Hilfsdienst Karen He it kam p zur Pfarrerin der 
Kirchengemeinde Elberfeld-Südstadt, Kirchenkreis Elberfeld 
(6. Pfarrstelle). Gemeindevetzeichnis S. 240. 

Pastor im Hilfsdienst Hans-Joachim Wefers zum Pfarrer 
der Kirchengemeinde Xanten-Mörmter, Kirchenkreis Kleve 
(1. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis S.322. 

Pastor im Hilfsdienst Gerhard Saß zum Pfarrer der Kirchen
gemeinde Lank, Kirchenkreis Krefeld (2. Pfarrstelle). Gemein
deverzeichnis S. 392. 

Pastor im Hilfsdienst Jörg RuUl off zum Pfarrer der Kirchen
gemeinde Merxheim-Weiler, Kirchenkreis An Nahe und Glan: 
Gemeindeverzeichnis S.445. 
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Pastor im Hilfsdienst Klaus M j' d e zum Pfarrer der Kirchenge
meinde Bernkastel-Kues, Kirchenkreis Trier. Gemeindever
zeichnis S. 545. 

Gemeindemissionar Pastor Theodor Bot h e zum Pfarrer der 
Kirchengemeinde Bitburg, Kirchenkreis Trier (2. Pfarrstelle). 
Gemeindeverzeichnis S. 546. 

Pastor im Hilfsdienst Oliver Schmidt zum Pfarrer der Kir
chengemeinde Wirschweiler-Allenbach-Sensweiler, Kirchen
kreis Trier. Gemeindeverzeichnis S. 551 . 

Pfarrer Jürgen S te n gel, zum Pfarrer des Kirchenkreises 
Völklingen (3. kreiskirchliche Pfarrstelle für Krankenhausseel
sorge). Gemeindeverzeichnis S. 555/559. 

Pfarrstellenwechsel: 

Pfarrer Rainer Neu man n, bisher in der Kirchengemeinde 
Hammerstein. Kirchenkreis Elberfeld, wechselt mit Wirkung 
vom 1. April 1994 in eine Pfarrstelle der Pommerschen Evan
gelischen Kirche. 

Bestätigt: 

Die Wahl der Pfarrerin Marion Obitz, Niederbieber, zur As
sessorin; des Pfarrers Volker W im m er, Engers (bis zum 30. 
9.1993) zum 1. Stellvertreter des Skriba; des Pfarrers Georg 
B u ß, Altwied, zum 1. Stellvertreter des Skriba des Kirchen
kreises Wied. 

Berufen/Beamtenstellen: 

Pastor im Hilfsdienst Hans Bartos c hinein Kirchenbeamten
verhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor im Sonder
dienst und Einweisung in die beim Kirchenkreisverband Düs
seldorf eingerichtete Sonderdienststelle. 

Pastor im Hilfsdienst Matthias Be rt en rat h in ein Kirchenbe
amtenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor im 800-
derdienst und Einweisung in die bei der Stiftung Tannenhof 
Lüttringhausen, Kirchenkreis Lennep, eingerichtete Sonder
dienststelle. 

Kirchengemeinde-Obersekretär Frank Busch von der Kir
chengemeinde Köln-Klettenberg, Kirchenkreis Köln-Mitte, 
zum Kirchengemeinde-Inspektor. Gemeindeverzeichnis 
S.346. 

Ehemaliger Pastor im HilfscfleOst SIefan Conrad in ein Kir
chenbeamtenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor 
im Sonderdienst und Einweisung in die bei der Kirchengemein
de Odenkirchen. KirchenkreisGladbach, eingerichtete Son
derdienststelle. 

Kirchengemeinde-Amtmann Hans-Jürgen D j 0 n vom Ge
meindeverband ·Evangelischer Kirchengemeinden in Rhein
hausen, Kirchenkreis Moers, zum Kirch8ngemeinde-Amtsrat. 

Kirchenverwaltungs-Amtmann Wolfgang Ex n e r vom Rent
amt der Kirchenkreise Wetzlar und Braunfels zum Kirchenver
waltungs-Amtsrat. 

Kirchengemeinde-Sekretär Jochen von der He i d t von der 
Kirchengemeinde Mittelmeiderich, Kirchenkreis Duisburg
Nord, zum Kirchengemeinde-Obersekretär. 

Kirchenverwaltungs-Sekretär Stefan J u n g vom Rentamt der 
Kirchenkreise Wetzlar und Braunfels zum Kirchenverwal
tungs-Obersekretär. 

Pastorin im Hilfsdienst Uschi Müll e r in ein Kirchenbeamten
verhältnis auf Zeit unter Ernennung zur Pastorin im Sonder
dienst und Einweisung in die bei der Kirchengemeinde Langer
feld, Kirchenkreis Barmen, eingerichtete Sonderdienststelle. 

Landeskirchen-Sekretär Karsten M ü nt er zum Landeskir
chen-Obersekretär. 

Lehrer i. A. Rainer Oesterwind vom Dietrich-Bonhoeffer
Gymnasium in Hilden unter Ernennung zum Studienrat z. A. 
i. K. in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe. 

Verwaltungsfachangestellte Susanne Pi P P e rt - Lid i c k Y 
vom Gemeindeverband Evangelischer Kirchengemeinden in 
Rheinhausen, Kirchenkreis Moers, in ein Kirchenbeamtenver
hältnis auf Lebenszeit unter Emennung zur Kirchengemeinde
Sekretärin. 

Kirchenverwaltungs-Obersekretär Michael Pos t hau s vom 
Stadtkirchenverband Köln zum Kirchenverwaltungs-Inspektor. 

Landeskirchen-Amtmann Matthias Prengel zum Landeskir
chen-Amtsrat. 

Studienrätin z. A. i. K. Karin Sc ha eie vom Theodor-Fliedner
Gymnasium in Düsseldorf-Kaiserswerth unter Ernennung zur 
Studienrätin i. K. in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebens
zeit. 

Kirchengemeinde-Oberamtsrat Friedhelm Sc h m i d t vom 
Gemeindeverband Evangelischer Kirchengemeinden in 
Rheinhausen, Kirchenkreis Moars, zum KIrchenverwaltungs
rat. Gemeindeverzeichnis S. 431. 

Kirchenverwaltungs-Sekretärin Margit S ö h n gen vom Rent
amt der Kirchenkreise Wetzlar und Braunfels zur Kirchenver
waltungs-Obersekretärin. 

Pastor im Hilfsdienst Günther W atz -I s h i d a in ein Kirchen
beamtenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor im 
Sonderdienst und Einweisung in die bei der Kirchengemeinde 
Sötern eingerichtete Sonderdienststelle. 

Kirchenverwaltungs-Amtmann Martin Web er vom Kirchen
kreis Oberhausen zum Kirchenverwaltungs-Amtsrat. 

Kirchengemeinde-Amtsrat Heinz-Günter Weg man n vom 
Gemeindeverband Evangelischer Kirchengemeinden in 
Rheinhausen zum Kirchengemeinde-Oberamtsrat. 

Kirchengemeinde-Sekretär Martin Zyweck von der Frie
dens-Kirchengemeinde Düsseldorf, Kirchenkreis Düsseldorf
Süd, in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Oberfülvt: 

Kirchengemeinde-Amtfrau Manuela D reh e r vom Gemein
deamt SoIingen-Altstadt, Kirchenkreis Solingen, in den Dienst 
des Gemeindeamtes Köln-Süd, Kirchenkreis Köln-Süd. 

Kirchengemeinde-Amtmann Andreas Schüller von der Kir.; 
chengemeinde Frechen in den Dienst der Matthäus-Kirchen
gemeinde Hürth und Gemeindeamtsleiter des Gemeindeam
tes Köln-Süd, Kirchenkreis Köln-Süd. Gemeindeverzeichnis 
S.375. 
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Versetzung in den Wartestand: 

Pfarrer Udo Fe rb er, Essen-überruhr (2. Pfarrstelle), mit Wir
kung vom 1. Mai 1994 auf eigenen Antrag; Gemeindeverzeich
nisS. 274. 

Pfarrer Otto F I i e d n er,. Vereinigt-evangelische Gemeinde 
Unterbarmen .. ,ost, (2. Pfal'rstelle), mit Wirkung vom 1. Mai 
1994, auf eigenen Antrag. Gemeindeverzeichnis S.124. 

Pfarrerin Ruth L e v in, Kirchengemeinde Königshardt, (2. 
Pfarrstelle), mit Wirkung vom 14. Februar 1994 gemäß § 61 a 
Abs. 1 PfDG Gemeindeverzeichnis S. 463. . 

Pfarrer Dr. Rudolf Roosen, Vereinigte Evangelische Kir
chengemeinde Gemarke in Wuppertal-Barmen (2. Pfarrstelle), 
mit Wirkung vom 1. April 1994. auf eigenen Antrag. Gemeinde
verzeichnis S. 127. 

Entlassen: 

Pastor im Sonderdienst Kari-Thomas Bleckmann zum 
1. April 1994 auf eigenen Antrag. 

Pastorin im Sonderdienst Beate Da h I man n mit Ablauf des 
31. März 1994 durch Zeitablauf. 

Pastorin. im Sonderdienst Christiane Ger i c k e - R a mez an i 
mit Ablauf des 31. März 1994 durch Zeitablauf. 

Pastor im Sonderdienst Michael He e re r mit Ablauf des 
31. März 1994 durch Zeitablauf. 

Pastor im Sonderdienst Björn He n s el zum 1. Februar 1994 
wegen Berufung zum Pfarrer. 

Pastor im Sonderdienst Ulrich Li I i e zum 1. März 1994 wegen 
Berufung zum Pfarrer. 

Pastorin Ute Loh m an n· nach § 2 Abs.·1 des Ausführungs
gesetzes zum Hilfsdfenstgesetz vom 11. Januar 1985 zum 
24. Dezember 1993. 

Pastor im Sonderdienst Albrecht Me wes mit Ablauf des 
31. März 1994 durch Zeitablauf. 

Pastorin im Sonderdienst Bärbel Rübesamen zum 23. Ja
nuar 1994 wegen Berufung zur Pfarrerin. 

Gemeindemissionarin· Pastorin Angela Sc h 0 e 1-Ja n s sen 
vom Kirchenkreis Barmen aus dem Kirchenbeamtenverhältnis 
wegen Berufung zur Pfarrerin. 

Pastor im SonderdienstMatthias Sch ütte mit Ablauf des 
31. März 1994 durch Zeitablauf. 

Eintritt in den Ruhestand: 

Gemeindemissionar Pastor i. W. Klaus Bamberger zum 
1. März 1994 auf eigenen Antrag. 

Realschullehrerin i. K. Gisela BI a n k von der Wilhelmine
Fliedner-Realschute in Hilden mit Ablauf des 28. Februar 1994. 

Superintendent Martin Me yl ahn, Kirchengemeinde zu Dü
ren (6. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. April 1994. Gemeinde
verzeichnis S. 308. 

Kirchengerneinde-Oberamtsrat Günter R 0 9 all von der Erlö
ser-Kirchengemeinde Bad Godesberg, Kirchenkreis Bad Go
desberg, zum 1. April 1994. Gemeindeverzeichnis S.299. 

Pfarrer Hermann Sa eng er, Johanniskirchengemeinde 
Bonn-Duisdorf (1. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. April 1994. 
Gemeindeverzeichnis S. 145. 

Kirchenverwaltungs-Amtmann Joachim Sc h u I z vom Ge
meindeamt Essen-Altstadt, Kirchenkreis Essen-Mitte, zum 
1. April 1994. 

Errichtung von Pfarrstelten: 

Im Kirchenkreis Alt e n kir eh e n ist zum 1. Januar 1994 eine 
weitere, 8. kreiskirchliche Pfarrstelle errichtet worden. Ge
meindeverzeichnis S. 111. 

In der Kirchengemeinde Essen-Borbeck, Kirchenkreis 
Essen-Nord, ist zum 1. Dezember 1993 eine 8. Pfarrstelle 
(50 %) für Krankenhausseelsorge errichtet worden. Gemein
deverzeichnis S. 264. 

Beim Kirchenkreis Simmern-Trarbach, ist zum 1. März 1994 
eine 5. kreiskirchliche Pfarrstelle tür die Entlastung des 
Superintendenten errichtet worden. Gemeindeverzeichnis 
S.521. 

Aufhebung einer Pfarrstelle: 

Die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde D ü s sei dorf - 0 b e r
k as se I, KirchenkreisDüsseldorf-Nord, wird mit Wirkung vom 
1. März 1994 aufgehoben. 

Pfarrstellenausschreibungen : 

Die Kirchengemeinde La n g e rf eid, die fünf Pfarrbezirke mit 
ca. 11.000 Gemeindegliedern umfaßt und am östlichen Stadt
rand von Wuppertalliegt, sucht für die freiwerdende 5. Pfarr
stelle (der bisherige Stelleninhaber hat nach über 18 Jahren ei
ne neue Aufgabe übernommen) einen Pfarrer oder eine Pfarre
rin. Wir wünschen uns, daß Sie das Evangelium fundiert ver
kündigen; bereit sind, bestehende Formen des Gemeindele
bens mitzutragen und neue Formen mitzuentwickeln; den Mut 
haben, immer wieder auf die Menschen zuzugehen, die sich 
von der Kirche entfemt haben; den Menschen aller Altersstu
fen ein Seelsorger sind, so daß sie sich von Ihnen in ihren Le
bensfragen und Nöten angenommen fühlen; bereit sind, an ei
nem Konzept rnltzuarbeiten, in dem Gemeinde Menschen ein 
Zuhause anbietet. Wir erwarten die Bereitschaft zur Zusam
menarbeit mit den Presbytern/Presbyterinnen, den KollIegen 
und Kolleginnen sowie mit den vielen haupt-, neben- und eh
renamtlichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen. Wir bieten einen 
intakten Gemeindebezirk; vielfältige Gemeindekreise, denen 
lebendige Gemeindearbeit am Herzen liegt; ein Gemeinde
haus mit Kirchsaal und Veranstaltungsräumen; einen neuer
bauten Kindergarten (zusammen mit dem Nachbarbezirk); ein 
geräumiges Pfarrhaus mit Garten. Weitere Angaben finden Sie 
im Gemeindeverzeichnis S. 122. Wenn Sie Interesse haben, 
dann rufen Sie doch einmal an: Frau D. Hofius (Presbyterin), 
Telefon 0202/645582; Pfarrer J. Schimanowski (Präses), 
Telefon 02021 64 01 28. Bewerbungen sind innerhalb von drei 
Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das Landes
kirchenamt, Postfach 320340,40418 Düsseldorf, zu richten. 
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Bitte senden Sie eine Kopie Ihrer Bewerbung direkt an das 
Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Langer
feld, Leibuschstraße 28, 42389 Wuppertal. 

Die 3. Pfarrstelle der Johanniskirchengemeinde 
Bonn-Duisdorf, KirchenkreisBonn, ist sofort durch das 
Leitungsorgan wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Lu
therische Katechismus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe 
Gemeindeverzeichnis S. 145. Bewerbungen sind innerhalb 
von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an die 
vorgenannte Anstellungskörperschaft über den Superinten
denten des Kirchenkreises Bonn, Adenauerallee 37, 53113 
Bonn, zu richten. 

Die 6. Pfarrstelle der Lukaskirchengemeinde Bonn, 
Kirohenkreis Sonn, ist sofort durch das Leitungsorgan wieder 
zu besetzen. In der Gemeinde ist der Lutherische Katechismus 
in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 
146/147. Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen nach 
Erscheinen dieses Amtsblattes an die vorgenannte Anstel
lungskörperschaft über den Superintendenten des Kirchen
kreises Bonn, Adenauerallee 37,53113 Bonn, zu richten. 

Die Kirchengemeinde Duisburg-Neudorf-West sucht 
für ihre 1. Pfarrstelle eine Pfarrerin, einen Pfarreroder ein Pfar
rerehepaar. Die Pfarrstelle ist sofort auf Vorschlag der Kirchen
leitung zu besetzen. In der Kirchengemeinde (3 Pfarrstenen, 
ca. 6.000 Gemeindeglieder) ist der Unions-Katechismus in Ge
brauch. Die Kirchengemeinde hat zwei Predigtstätten (Chri
stuskirche und Gemeindehaus Pappenstraße). Zum Gemein
dezentrum Gustav-Adolf-Straße gehören ein Kindergarten, ei
ne Begegnungsstätte für ältere Bürger sowie ein Jugendheim 
(KOT). Die Gemeindearbeitgeschieht nicht ausschließlich in 
den Pfarrbezirken; bestimmte Aufgaben werden nach Abspra
che gesamtgemeindlich wahrgenommen. Nähere Informatio
nen erteilt gerne Pfarrer Nadolny, Telefon 0203/354146. 
Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 228. Bewer
bungen sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen die" 
ses Amtsblattes an das Landeskirchenamt, Postfach 320340, 
40418 Düsseldorf, zu richten. Eine Fotokopie der Bewerbung 
wird erbeten an die Evangelische Kirchengemeinde Duisburg
Neudorf-West über den Superintendenten des Kirchenkreises 
Duisburg-Süd, Am Burgacker 14-16, 47051 Duisburg. 

Die Kirchengemeinde Es sen - Bor b eck sucht möglichst 
zum 1. Juli 1994 für die Seelsorge im Philippusstiftim Stadtteil 
Essen-Borbeck - zwei in Trägerschaft der Katholischen Kirche 
stehende Klinikbereiche mit insgesamt ca. SOO·Betten - einen 
Pfarrer 1 eine Pfarrerin. Das Landeskirchenamt hat für den 
Dienst der Krankenhausseelsorge die 8. Pfarrstelle im einge
schränkten Dienst (50 %) errichtet, die auf Vorschlag der Kir
chenleitung zu besetzen ist. Diese Steile wird durch eine halbe 
Stelle im Angestelltenverhälmis ergänzt. Wir wünschen uns 
Bewerber/Bewerberinnen mit klinischer Seeisorgeausbildung 
und der Fähigkeit ·im Rahmen der evangelischen Kranken
hausseelsorge Ansprechpartner für Patienten und deren An
gehörige, sowie Ärzte und Pflegende zu sein, Krankenhaus
gottesdienste zu gestalten und die Chance und Möglichkeiten 
in diesem wichtigen Arbeitsfeld der Gemeinde zu entdecken 
und wahrzunehmen. Wichtige Aufgabenbereiche liegen unter 
anderem in den psychiatrischen und neurologischen Abteilun
gen und in der Betreuung des Altenkrankenhauses und des 
Hospizes. Denkbar wäre auch die Besetzung mit zwei Perso
nen. Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 2631 
264. Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb von drei Wochen 
nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das Landeskir
chenamt, Postfach 320340, 40418 Düsseldorf; Durchschläge 

der Bewerbungsunterlagen bitte direkt an das Presbyterium 
der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Borbeck, Bochol
der Straße 32,45355 Essen. Auskünfte erteilt Pfarrer Dr. 
Schröder, Telefon 02011865-1860 (dienstlich) oder 02011 
672454 (privat). 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Es sen - 0 b e r ruh r , 
Kirchenkreis Essen-Süd; ist zum 1. Mai 1994 durch das Lei
tungsorgan wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Luthe
rische Katechismus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Ge
meindeverzeichnis S. 274. Bewerbungen sind innerhalb von 
drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an die vor
genannte Anstellungskörperscl1aft über den Superintendenten 
des Kirchenkreises Essen-Süd, 11. Hagen 7, Postfach 1011 53, 
45011 Essen, zu richten. 

Die 5. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Dormagen, Kir
chenkreis Gladbach, ist sofort durch das Leitungsorgan wieder 
zu besetzen. In der Gemeinde ist der Unions-Katechismus in 
Gebrauch. Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis 
S. 280. Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochn nach Er
scheinen dieses Amtsblattes an die vorgenannte Anstellungs
körperschaft über den· Superintendenten· des KIrchenkreises 
Gladbach, Postfach 200345, 41203 Mönchengladbach, zu 
richten. 

Die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde E r k e le h z, Kirchen
kreis Jülich, ist sofort auf Vorschlag der Kirchenleitung wieder 
zu besetzen. In der Gemeinde ist der Kleine Katechismus 
D. Martin Luthers in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Ge
meindeverzeichnis S. 309. Bewerbungen sind innerhalb von 
drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das Lan
deskirchenamt, Postfach 320340, 40418 Düsseldorf, zu rich
ten. 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Frechen, Kirchen
kreis Köln-Süd, ist sofort durch das· Leitungsorgan wieder zu 
besetzen. In der Gemeinde ist der Kleine Katechismus D. Mar
tin Luthers in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Gemeinde
verzeichnis S. 375. Bewerbungen sind innerhalb von drei Wo
chen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an die vorgenannte 
Körperschaft über die Superintendent!n des Kirchenkreises 
Köln-Süd, Cornesstraße 45, 50321 Brühl, zu richten. 

Die neuerrichtete 5. Pfarrstelle des Kirchenkreises Sim
me r n - T rar b ach ist sofort auf Vorschlag der Kirchenleitung 
zu besetzen. Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis 
S. 521. Bewerbungen sind innerhafbvon drei Wochen nach Er
scheinen dieses Amtsblattes an das Landeskirchenamt, Post
fach 320340,40418 Düsseldorf, zu richten. 

Stellenausschreibungen : 
(ohne Textverantwortung des Landeskirchenamtes) 

Jugendcafe, Kinderzirkus miniMUM, Hausaufgabenbetreu
ung, Gruppenarbeit - dies sind nur einige Schwerpunkte unse
rer Jugendarbeit in K ö In - Kai k, einem Stadtteil Kölns mit ho
hem Ausländeranteil und sozialen Brennpunkten. Für die Wei
terführung dieser Arbeit wünschen wir uns eine(n) hauptamtli
che(n) Leiter(in) für die Jugendarbeit, die/der zugleich Ideen 
und Mut für neue Aktivitäten in der Jugendarbeit mitbringt. Wir 
sind davon überzeugt, daß sich offene Jugendarbeit und christ
liches Engagement nicht gegenseitig ausschließen. Unsere(n) 
neue{n) Mitarbeiter(in) erwartet ein aufgeschlossenes Presby
terium, das, genau wie der vorhandene ehrenamtliche Mitar
beiterstamm,nicht nur von einer vertrauensvollen Zusammen
arbeit redet, sondern diese auch praktiziert. Die Vergütung er-
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folgt nach BAT-KF - entsprechend. der Qualifikation -, eine 
preiswerte Wohnung in Kalk steht zur Verfügung. Auf ein Ge
spräch mit interessierten evangelischen Bewerber(innen)n 
sind wir gespannt. Schriftliche Bewerbungen erbitten wir an 
das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Köln
Kalk, Adalbertstraße18-24, 51103 Köln. Der Vorsitzende un
seres Presbyteriums, Pfarrer Kurt F. Kassing, Telefon 0221/ 
851220 oder 851 0 28, steht vorab telefonisch für einen ersten 
Kontakt zur Verfügung. 

Die Kirchengemeinde Dülken sucht eine/einen Kirchenmu
sikerin/Kirchenmusiker für ihre B-SteHe ab 1. April 1994. Sie/ 
Er sollte sich mit ihren/seinen Gaben in ein Gemeindeaufbau
konzept einbringen, die bestehenden Aktivitäten mit Geduld 
weiterführen und mit eigenen Aktivitäten erweitern. Die Aufga
ben umfassen: die Begleitung der beiden. Sonn- und Feier
tagsgottesdienste an der Christuskirche und der 2. Predigtstät
te in Boisheim, bzw. Altenheim-Bodelschwinghwerk Dülken, 
im Wechsel; die Begleitung der Amtshandlungen; die Leitung 
des Kirchenchores (ca. 25 Mitglieder); die Leitung des Posau
nenchores (16-20 Bläser); ein noch junger Gospelchor freut 
sich auf neue Töne; regefmäßige Abendmusiken und Konzerte 
gehören zum Bestandteil deskirchenmusikalischen Lebens 
der Gemeinde. Die Gemeinde wünschisich den Aufbau eines 
KInderchores bzw. Instrumentalkreises und Aufgeschlossen
heit auch für neues Liedgut. Die Christuskirche hat eine me
chanische EuleOrgei (II/P, 20 RegisterBj. 1971, generalüber
holt 1991). Dülken ist ein Stadtteil der Kreisstadt VierSen am 
Niederrhein, alle Schularten siild am Ort. Das Presbyterium ist 
bei derWohnungssuchebehilflich.Die Vergütung erfolgt nach 
BAT ... KF. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung innerhalb von vier 
Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das Presby
terium der Evangelischen Kirchengemeinde Dülken, Viersener 
Straße41,41751 Viersen, Telefon 0216214429. 

Unsere Kirchenmusik-Stelle (B-Stelfe) ist nach dem 1. Juni 
1994 wieder zu besetzen. da der bisherigeSteIleninhaber in 
den Ruhestand geht. Wir, die Kirchengemeinde Neuwied
He d des d 0 rl, suchen eine entsprechende Musikerin / einen 
entsprechenden Musiker, die/der unsere Gottesdienste musi.., 
kalisch iebendig gestaltet, unsere Chorarbeitweiterführt (incl. 
Seniorenchor), unseren Posaunenchor leitet und fördert, gern 
mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und eine entsprechende 
musikalische Arbeit aufbaut (einschließlich musikalische Fru
herziehung in unseren beiden Kindergärten, in Zusammenar
beit mit den dortigen Fachkräften); für denkbar halten wir auch 
eine Kombination dieser Arbeitmit Aufgaben in der Jugendar
beit unserer Gemeinde. Wir: eine Kirchengemeinde in Neu
wied/Rhein mit gut 4.000 Gemeindegliedern; zwei Pfarrbezir
ke, aber keine zweigeteilte Arbeit; in unserer Kirche: eine 
Klais-Orgel(2 Manuale, 22 Register); femer vorhanden: Kla
vier, kl. Cembalo, Orff-Instrumente. Bei Interesse: Rufen Sie 
an bei Pfarrer Hanns-Martin StoII, Telefon 0 26 31/5 20 29; wir 
laden auch Behinderte, die sich dieser Arbeit gewachsen füh
len, ein, sich zu bewerben. Ihre Bewerbungsunterlagen sen
den Sie bitte möglichst bis spätestens 15. April 1994 an: Evan
gelische Kirchengemeinde Neuwied-Heddesdorf, Dierdorfer 
Straße 67, 56~ Neuwied. 

Angebot 

Das Gemeindeamt Duisburg-Walsum verkauft: 1 
ROTO-Offsetdrucker, Modell 613 N (4 Jahre alt) sowie 1 Off
set-Plattenkopierer, Modell 636. mit entsprechenden Restma
terialien wie z. B. Folien, Chemikalien usw . (NP 15.000,~ DM) 

für VB 4.000,-DM. Ansprechpartner ist Herr Frind im Evangeli
schen Gemeindeamt Walsum, Schulstraße 2,47179 Duisburg, 
Telefon 0203/492096/97. 

Literaturhinweise 

Hermann de Buhr, Heinrich Küppers und Volkmar Wittmütz 
(Hg.): Kirche im Spannungsfeld von Staat und Gesell
schaft. Festschrift für Günther van Norden. Köln 1993 (Schrif
tenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 111), 
536 S., ISBN: 3-7927-1406-X. Die vorliegende Festschrift er
schien zum 65. Geburtstag des Wuppertaler Historikers Günt
her van Norden. Die unter dem Titel "Kirche im Spannungsfeld 
von Staat und Gesellschaft" zusammengestellten Beiträgevon 
Freunden und Schülern des Jubilars reichen vom 16. bis zum 
20. Jahrhundert. Einführend geht Günter Twardella auf die An-

•. sätze für eine theologische Orientierung der Gemeindepredigt 
über "Obrigkeit" ein. Im Anschluß daran folgen in einem ersten 
Teil Aufsätze zu Themen der frühen Neuzeit sowie des 19. und 
20. Jahrhunderts. Im Einzelnen werden der Widerstand der 
Emder Calvinisten gegen die Landesherrschaft (de Buhr), der 
Streit des Pfarrers Johannes Mercker mit dem Rat der Stadt 
Essen zwischen 1691 -1705 (Wittmütz), die gesellschaftiichen 
Beziehungen der Barmer Familie Engels (Knieriem) und die 
Schilderung des Kampfes von Gottfried· Daniel Krummacher 
für· die Freiheit der Kirche (Heinrichs) thematisiert. Weitere 
Schwerpunkte sind die politischen Aktivitäten des in die Frank
furter Nation~lversammlung gewählten westfälischen Geistii
chan Stephan FriedrichEvertsbusch (Järgvan Norden) uild 
das Verhältnis von Staat und katholischer Kirche am Beispiel 
der· gescheiterten Bemühungen des Reichskanzlers Joseph 
Wirth um ein Reichskonkordatin den Jahren 1921/22 (Küp
pers). Entsprechend dem Forschungsschwerpunkt des Jubi
lars beinhalten die .meisten Beiträge Themen aus der Ge
schichte der Zeit zwischen 1933 und 1945. Zwei Studien set
zen sich mit der evangelischen Jugendarbeit in dieser Zeit aus
einander, und zwar am Beispiel des Evangelischen freiwilligen 
Arbeitsdienstes (Siekmann) sowie der politischen Bekenntnis
lieder evangelischer Jugendführer (Brandenburg). Opposition 
und Kooperation in der Reformierten Kirche (Abrath), Entste
hung, Herkunft und Funktion der Bruderräte in der Bekennen
den Kirche (Goeters), der Kirchenkampf in der Uppischen lan
deskirche (Lekebusch), aber auch Einzelschicksale wie etwa 
diejenigen der Glieder jüdischer Herkunft der St. Stephani-Ge
meinde in Bremen (Koch), oder der Weg des jüdischen Görlit
zer Arztes Albert Blau in die Emigration (Thierfelder) fanden 
ebenso Aufnahme wie die Beschreibung der Ansichten des 
DC-Pfarrers Lic. Jakob Peter Heep (Mohr) und des Religions
pädagogen Hermann Werdermann 1933-1945 (Rickers). Das 
Kriegsende 1945 im Raum Duisburg wird mit Hilfe der Briefe 
von Fritz Horn (Faulenbach) beeindruckend vor Augen geführt. 
Schließlich sind in der Festschrift einige Beiträge der Nach
kriegsgeschichte erhalten. Die Auseinandersetzung mit Barths 
Schuldbekenntnissen aus den Jahren 1945 und 1967 (Klap
pert), die kritische Beleuchtungde Entwicklingshilfe der rheini
schen und westfälischen Landeskirchen in den 1950er und 
60er Jahren (Düwell), die Herausarbeitung des Einflusses von 
Bonhoeffer auf die südamerikanische Befreiungstheologie 
(Schoenborn), die Untersuchung über den SED-Staat und die 
Kirche (Besier)und das Erbe der Bekennenden Kirche (Be
thge) schließen den Themenkreis mit der deutschen Wieder
vereinigung und führen unmittelbar in die Problematik unserer 
Tage. Das Buch wendet sich erster Linie an Studenten, Lehrer 
und Pfarrer sowie an historisch und theologisch interessierte 
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Beteiligung am Produktiveigentum •. Hrsg. von Kirchen aus 
der EKD und dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe
renz, Hameln 1993, Preis: 17,80 DM. Der Rat der Evangeli
schenKirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonfe
renz haben im Januar 1994 einen Sammelband veröffentlicht, 
der sich für eine "Beteiligung am Produktiveigentum" einsetzt. 
Danach sollen Arbeitnehmer Möglichkeiten erhalten, am Pro
duktiwermägen ihrer Betriebe und Firmen beteiligt zu werden. 
Die Kirchen sind der Ansicht, daß eine solche Beteiligung brei
ter Bevölkerungskreise am Produktiwermögen einen Beitrag 
leisten kann, einerseits um Investitionen im Osten zu erleich
tern und Arbeitsplätze zu schaffen, andererseits um die wirt
schaftlichen und sozialen Verhältnisse im Westen zu stabilisie
ren. 

Johannes-Georg Sternberg: Kirchenaustritte in Preußen 
1847-1933 im lichte.der kirchlichen Publizistik als Anfra
ge an die evangelische Kirche. SWI-Verlag Bochum 1992, 
289 S., 14,80 DM. 

J.-G. Stemberg, PfarrerL R., legt eine umfangreiche Untersu~ 
chung über Kirchenaustritte in Preußen vor. Er wurde mit die
ser Untersuchung beauftragt, als er noch im aktiven Dienst im 
Kirchengebiet von Magdeburg in der ehemaligen DDR stand. 
Angesichts der Erfahrungen mit einem antichristlichen totalitä
ren Staatswesen war eine Auseinandersetzung mit den Aus
trittsbewegungen um die Jahrhundertwende und in den zwan
ziger Jahren durchaus' begreiflich und hinreichend motiviert. 
Aber auch im Blick auf die heutige Austrittsbere·itschaft aus der 
evangelischen Kirche ist·unser Thema nicht hoch und aktuell 
genug zu veranschlagen. So gut wie alle Motivationen und Im
pulse zum Kirchenaustritt kommen in unserer Untersuchung 
vor, aber ebenso auch die oft hilflosen Reaktionen oder gar 
Selbstbeschwichtigungen der offiziellen Kirche. Andererseits 
leuchten Einsichten auf, die neue Möglichkeiten des Umgangs 
mit dem Phänomen von Austrittswellen, aber auch der Wieder
(oder Neu-)eingliederung Ausgetretener in die Gemeinde auf
weisen. Die Untersuchung ist zeitlich und räumlich begrenzt. 
Sie beginnt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als erstmalig frei
religiöse Prediger und Gruppierungen den Austritt aus der Kir
che forderten. Sie schließt sinnvoll erweise mit dem Ende der 
Weimarer Republik,weil in der NS-Zeitneue Einflüsse auftra
ten, die zunächst sogar zu einer Wiedereintrittswelle führten. 

Räumlich ist die Untersuchung auf Preußen beschränkt, das 
die größten Industriegebiete und Ballungszentren in seinen 
Grenzen hatte und daher beispielhaft für die· Entwicklung im 
gesamten deutschen Protestantismus sein kann. In besonde
rem Maße kommt dabei die Entwicklung in Berlin zur Sprache. 
Immer aber waren es konkrete Anstöße, die Austrittswellen 
einleiteten: So die unte~iedlichen Formen der Besteuerung 
von Kirchenmitgliedern oder der Volksentscheid über die Ent
schädigung für die enteigneten deutschen Fürsten (die Kirchen 
hatten mit dem Evangelium (I) gegen die entschädigungslose 
Enteignung protestiert). Daß 'die . meisten Arbeiter nach G. 
Dehn "wegen ihres geringen Einkommens überhaupt keine 
Kirchensteuern zuzahlen" brauchten, läßt auf weitere Gründe 
schließen, denen der Verfasser nachgeht. Aus allen Äußerun
gen betroffener Zeitgenossen tritt eine starke Entfremdung zur 
Kirche zutage, die ihren Grund schlicht im Verlust des Glau
bens hat, in der "Gottesferne" , wie es der Verfasser nennt. Das 
Buch wirkt wie ein Spiegel für die Kirche hinsichtlich ihres Er- . 
scheinungsbildes in der Gesellschaft und ihrer mangelnden 
evangelischen Zeugniskraft unter Preisgabe entscheidender 
biblischer Einsichten. Das macht diese historische Untersu
chung so aUßergewöhnlich stark gegenwartsbezogen. 
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